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Das Nationale Reformprogramm 2012

Das Nationale Reformprogramm 2012 (NRP) wurde der 
Europäischen Kommission im April 2012 durch die deut-
sche Bundesregierung übermittelt. Es baut auf dem Na-
tionalen Reformprogramm 2011 auf. 

Die Struktur des NRP orientiert sich insbesondere an den 
Leitfäden der Europäische Kommission für die Nationalen 
Reformprogramme vom 18. Januar 2012 und den Schluss-
folgerungen des Europäischen Rates vom 1./2. März 2012. 
Inhaltlich bezieht sich das NRP hauptsächlich auf 

– die Ziele der Strategie Europa 2020,

– die Integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäf-
tigung im Rahmen der Strategie Europa 2020,

– die länderspezifischen Empfehlungen des Rates der 
Europäischen Union, veröffentlicht am 19. Juli 2011,

– das deutsche Aktionsprogramm 2011 für den Euro-
Plus-Pakt, veröffentlicht im Nationalen Reformpro-
gramm 2011, und 

– den Jahreswachstumsbericht 2012 der Europäischen 
Kommission vom 23. November 2011.

Zitate aus nationalen oder europäischen Bezugsdokumen-
ten sind grau unterlegt.

Das NRP wurde unter Einbeziehung der Länder von der 
Bundesregierung erarbeitet. Im Text und in den Tabellen 
werden ausgewählte Maßnahmen der Länder aufgeführt. 
Fachministerkonferenzen der Länder haben Stellungnah-
men zum NRP abgegeben, die in das Dokument einge-
flossen sind und im Wortlaut parallel zum Bericht veröf-
fentlicht werden. 

Eine Reihe von Wirtschafts- und Sozialverbänden, Ge-
werkschaften, Arbeitgeber und andere zivilgesellschaft-
liche Gruppen haben ebenfalls zur Entstehung des Doku-
ments beigetragen. Dazu gehören die Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände, der Deutsche 
Gewerkschaftsbund, der Deutsche Industrie- und Han-
delskammertag, der Zentralverband des Deutschen Hand-
werks, die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzen-
verbände, die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien 
Wohlfahrtspflege, die Nationale Armutskonferenz, der 
Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge und 
die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz.

Das NRP wurde am 21. März 2012 vom Bundeskabinett 
verabschiedet. Unmittelbar nach der Kabinettsverab-
schiedung wurde das NRP Bundestag und Bundesrat zu-
geleitet.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Be-
richt auf geschlechtsspezifisch differenzierende Formu-
lierungen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen 
gelten für Frauen und Männer gleichermaßen.

Einführung

(1) Die Strategie Europa 2020 ist die gemeinsame 
Wachstumsstrategie der Europäischen Union für dieses 

Jahrzehnt. Mit ihr soll eine intelligente, nachhaltige und 
integrative Wirtschaft in Europa umgesetzt werden. Dies 
drückt sich konkret in ehrgeizigen Zielen aus, die Euro-
päische Union und Mitgliedstaaten in den fünf Bereichen 
Beschäftigung, Innovation, Bildung, soziale Integration 
und Klima/Energie gesetzt haben. Das vorliegende Natio-
nale Reformprogramm ist ein wichtiger Eckpfeiler des 
Europäischen Semesters. Dieses gibt einen verbindlichen 
Fahrplan für die wirtschafts-, beschäftigungs- und finanz-
politische Überwachung in Europa vor. Es verzahnt zeit-
lich den Europa 2020-Prozess, den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt und das neue Verfahren zur Überwa-
chung von makroökonomischen Ungleichgewichten. Teil 
des Europäischen Semesters sind der Jahreswachstums-
bericht und die länderspezifischen Empfehlungen der 
Europäischen Kommission an die Mitgliedstaaten. Die 
Umsetzung der dort dargelegten Maßnahmen soll den 
Mitgliedstaaten helfen, Fortschritte in den Bereichen 
Wachstum, Arbeitsplätze und öffentliche Finanzen zu 
erzielen. Darüber hinaus haben die Staats- und Regie-
rungschefs des Euroraums und sechs weitere EU-Mit-
gliedstaaten im März 2011 den Euro-Plus-Pakt beschlos-
sen. Er sieht vor, dass sich die teilnehmenden Länder 
jährlich selbst zu konkreten Zielen und Maßnahmen zur 
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäfti-
gung, zur Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen und zur 
Stärkung der Finanzstabilität verpflichten.

(2) Wohlstand in Deutschland und in Europa sind zwei 
Seiten einer Medaille. Stetiges Wachstum in Deutschland 
ist ohne Wachstum in Europa undenkbar – und umge-
kehrt. Den Weg zu mehr Wachstum und Stabilität in 
Europa aktiv mitzugestalten, ist daher ein zentrales An-
liegen der deutschen Wirtschaftspolitik. Bund und Län-
der bekennen sich gemeinsam dazu, die Voraussetzun-
gen für einen stetigen wirtschaftlichen Aufwärtsprozess 
in Deutschland weiter zu verbessern. Leitlinien dafür 
sind die erfolgreichen Grundsätze der Sozialen Markt-
wirtschaft. Vertrauen und Zuversicht sind von entschei-
dender Bedeutung. Bürger und Unternehmen müssen in 
offenen Märkten und im Wettbewerb ihre Chancen er-
greifen können, um dauerhaften Wohlstand zu erarbeiten.
Dies setzt einen verlässlichen Rechtsrahmen, Chancen-
gleichheit und Teilhabe, gesunde öffentliche Finanzen, 
ein faires Abgabensystem, gut ausgebildete Fachkräfte, 
eine hohe Innovationskraft sowie eine sichere, bezahl-
bare und umweltverträgliche Versorgung mit Energie 
und Rohstoffen voraus. Die deutsche Politik steht mit 
ihren Zielen und Maßnahmen im Einklang mit der 
Strategie Europa 2020 und dem Framework for Strong, 
Sustainable and Balanced Growth der G20. Der spar-
same Umgang mit allen Ressourcen ist integraler Be-
standteil einer nachhaltigen Politik in ökonomischer, 
ökologischer und sozialer Hinsicht. Die Bundesregie-
rung orientiert sich am Leitbild nachhaltiger Entwick-
lung. Dies zeigt auch der am 15. Februar 2012 beschlossene
Fortschrittsbericht 2012 zur nationalen Nachhaltigkeits-
strategie.
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(3) Deutschland bekennt sich ausdrücklich dazu, die 
europäischen und nationalen Verpflichtungen konsequent 
umzusetzen. Das Nationale Reformprogramm 2012 (NRP) 
dokumentiert die erheblichen Fortschritte, die dabei im 
vergangenen Jahr erzielt wurden, und stellt dar, welche 
weiteren Maßnahmen geplant sind. 

Kapitel I beschreibt die gesamtwirtschaftliche Entwick-
lung, die die Bundesregierung im laufenden Jahr erwar-
tet. In Kapitel II wird dokumentiert, welchen Stand 
Deutschland bei den fünf Kernzielen der Strategie Eu-
ropa 2020 und den darüber hinausgehenden nationalen 
Zielen erreicht hat. Die Umsetzung der länderspezifi-
schen Empfehlungen in Deutschland ist Gegenstand von 
Kapitel III. 

Ein wichtiger Bestandteil der Nationalen Reformpro-
gramme sind die Aktionsprogramme im Rahmen des 
Euro-Plus-Pakts, in denen sich die teilnehmenden Staaten 
zu konkreten Maßnahmen verpflichten. Im Nationalen 
Reformprogramm 2011 hat Deutschland sein Aktionspro-
gramm 2011 vorgestellt; Kapitel IV des vorliegenden Na-
tionalen Reformprogramms zeigt, wie diese Maßnahmen 
umgesetzt wurden. Das neue deutsche Aktionsprogramm 
2012 für den Euro-Plus-Pakt ist ebenfalls Gegenstand von 
Kapitel IV.

Kapitel V stellt weitere Maßnahmen vor, mit denen die 
Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung in Deutsch-
land umgesetzt werden. 

I. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld

(4) Die Bundesregierung erwartet in ihrer Jahresprojek-
tion 2012 einen Zuwachs des preisbereinigten Bruttoin-
landsprodukts im Jahr 2012 von 0,7 Prozent. Damit 
wächst die deutsche Wirtschaft weiterhin stärker als der 
Durchschnitt Europas. Mit einem preisbereinigten 
Wachstum von 3,7 Prozent im Jahr 2010 und 3,0 Prozent 
im Jahr 2011 fiel der Aufschwung im internationalen Ver-
gleich bereits in den vergangenen beiden Jahren sehr 
kräftig aus.

(5) Im Winterhalbjahr rechnet die Bundesregierung zu-
nächst mit einer vorübergehenden konjunkturellen 
Schwächephase. Dies ist vor allem auf die Eintrübung im 
weltwirtschaftlichen und europäischen Umfeld zurückzu-
führen. Im weiteren Jahresverlauf wird die deutsche Wirt-
schaft zu einem höheren Wachstum zurückfinden. Im Jahr 
2013 wird der Anstieg der Wirtschaftleistung mit 1,6 Pro-
zent wieder deutlich kräftiger ausfallen. 

(6) Infolge der deutlichen Wachstumsabschwächung im 
internationalen Umfeld werden die Exporte im Jahr 2012 
nur sehr moderat um 2,0 Prozent zunehmen. Die Importe 
entwickeln sich aufgrund der weiterhin robusten Binnen-
wirtschaft mit 3,0 Prozent dynamischer als die Exporte. 
Der rechnerische Wachstumsbeitrag des Außenhandels 

wird daher negativ ausfallen. Die Wachstumskräfte haben 
sich bereits in den letzten Jahren zunehmend zur Binnen-
wirtschaft verlagert. Im Jahr 2012 ist die Inlandsnach-
frage – rein rechnerisch – alleiniger Wachstumsträger. 
Von der kräftigen deutschen Binnenwirtschaft profitieren 
auch – nicht zuletzt über eine steigende Importnach-
frage – die Handelspartner deutscher Unternehmen in 
Europa und in der Welt.

(7) Durch den lang anhaltenden Aufwärtstrend am Ar-
beitsmarkt konnte auch im Jahr 2011 ein weiterer 
Beschäftigungsrekord erreicht werden. Die Arbeitslo-
sigkeit sank im Jahresdurchschnitt unter die Drei-Mil-
lionen-Marke. Die Bundesregierung erwartet, dass sich 
die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt mit gerin-
gerem Tempo fortsetzt. Im Jahresdurchschnitt 2012 wird 
sich die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber dem Vorjahr 
voraussichtlich um weitere 220 000 Personen auf rund 
41,3 Millionen Personen erhöhen. Die Arbeitslosigkeit 
wird um 100 000 Personen auf 2,9 Millionen Personen 
sinken. Das entspricht dem niedrigsten Stand seit 20 Jah-
ren. Vor dem Hintergrund einer weiterhin guten Ar-
beitsmarktentwicklung werden die verfügbaren Einkom-
men der privaten Haushalte voraussichtlich um 3,0 Pro-
zent zulegen. Der Aufschwung kommt bei den Menschen 
an.

(8) Das Verbraucherpreisniveau steigt in diesem Jahr um 
1,8 Prozent an. Damit liegt die Teuerung im Zielbereich 
der Europäischen Zentralbank. Getragen von der weiter 
steigenden Beschäftigung und dem deutlichen Anstieg 
der verfügbaren Einkommen werden die privaten Konsu-
mausgaben um 1,2 Prozent zunehmen und somit zur be-
deutendsten Wachstumsstütze.

(9) Das Produktionspotenzial wird im Zeitraum von 
2012 bis 2016 durchschnittlich um knapp 1,5 Prozent pro 
Jahr wachsen. Damit liegt das Wachstum des Potenzials 
über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Aufgrund des 
demografisch bedingten Rückgangs des Arbeitsangebots 
dürfte das Potenzialwachstum jedoch von 1,5 Prozent im 
Jahr 2011 auf 1,3 Prozent im Jahr 2016 zurückgehen. In 
ihrer aktuellen Mittelfristprojektion geht die Bundesre-
gierung davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im 
Zeitraum 2014 bis 2016 preisbereinigt um durchschnitt-
lich gut 1½ Prozent pro Jahr wächst. 

(10) Eine detaillierte Darstellung der gesamtwirtschaftli-
chen Projektion der Bundesregierung, die sich insbeson-
dere am Code of Conduct für die Stabilitätsprogramme 
der Euro-Mitgliedstaaten orientiert, ist im Deutschen Sta-
bilitätsprogramm enthalten, das ebenfalls im April an die 
Europäische Kommission übermittelt wird.1

1 Datengrundlagen und Ergebnisse der Schätzungen der Bundesregie-
rung zum gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial und den Kon-
junkturkomponenten sind im Internet unter http://www.bmwi.de/
BMWi/Navigation/Wirtschaft/projektionen.html erhältlich.
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Ü b e r s i c h t  1

Eckdaten der Jahresprojektion der Bundesregierung

S c h a u b i l d  1

Produktionspotenzial und Bruttoinlandsprodukt in Deutschland
(preisbereinigt, berechnet nach EU-Methode mit Kalman-Filter)

Verwendung des Bruttoinlandsprodukts      (preisbereinigt) [1]
2010 2011 2012 2013

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent

Bruttoinlandsprodukt 3,7 3,0 0,7 1,6

Konsumausgaben privater Haushalte [2] 0,6 1,5 1,2 1,4

Konsumausgaben des Staates 1,7 1,2 1,0 1,3

Bruttoanlageinvestitionen 5,5 6,5 1,5 3,6
darunter: Ausrüstungen 10,5 8,3 2,0 5,3
                Bauten 2,2 5,4 0,8 2,2

Inlandsnachfrage 2,4 2,2 1,1 1,7
Exporte 13,7 8,2 2,0 4,3

Importe 11,7 7,2 3,0 4,8

Preisentwicklung
Konsumausgaben privater Haushalte [2] 1,9 2,1 1,7 1,6

Bruttoinlandsprodukt 0,6 0,8 1,5 1,3

Erwerbstätige (Inland) 0,5 1,3 0,5 0,2

nachrichtlich: Verbraucherpreisindex 1,1 2,3 1,8 1,7

Erwerbstätige (Inland) 40,6 41,1 41,3 41,4

Arbeitslose (BA) 3,2 3,0 2,9 2,8

[1] Bis 2011 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes; Stand: 11. Januar 2012;
[2] Einschließlich aller Organisationen ohne Erwerbszweck

absolute Werte in Mio.
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II. Überführung der fünf EU-2020-Kernziele
in nationale Ziele

(11)  Der Europäische Rat hat in der Strategie Europa 
2020 fünf Kernziele formuliert, für die quantitative Indi-
katoren entwickelt wurden. Konkret bedeutet dies,

1. die Beschäftigung zu fördern,

2. die Bedingungen für Innovation, Forschung und Ent-
wicklung zu verbessern,

3. die Ziele hinsichtlich Klimaschutz und Energie zu er-
füllen,

4. das Bildungsniveau zu verbessern und 

5. die soziale Eingliederung vor allem durch Verringe-
rung der Armut zu fördern.

(12) Die Bundesregierung sieht in diesen fünf Zielen 
wichtige Prioritäten für die deutsche Politik. Allerdings 
weist sie darauf hin, dass die Aussagekraft einzelner 
quantitativer Indikatoren bei der Erfassung dieser Ziele 
naturgemäß begrenzt ist. Nach Auffassung der Bundes-
regierung können Indikatoren Ausgangspunkt für eine 
Diskussion des Erfolgs der jeweiligen Politiken sein. Die 
Beurteilung eines gesamten Politikbereichs allein auf Ba-
sis eines einzelnen Indikators birgt dagegen die Gefahr 
falscher Schlussfolgerungen. 

(13) Deutschland kann im Hinblick auf die EU 2020-
Kernziele große Erfolge verzeichnen. Dies gilt insbeson-
dere für die Bereiche Beschäftigung, Bildung und Armut. 
Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist so hoch 
wie nie zuvor, und eine Beschäftigungsquote von 75 Pro-
zent wurde bereits 2010 so gut wie erreicht. Auch die 
Zahl der Langzeitarbeitslosen ist – wenngleich regional 
sehr unterschiedlich – im Bundesdurchschnitt im Ver-
gleich zum Jahr 2008 um 15 Prozent gesunken. Der An-
teil der Menschen mit Hochschul- oder vergleichbarem 
Bildungsabschluss übersteigt das EU-Ziel deutlich. Aber 
auch die Quote für Investitionen in Forschung und Ent-
wicklung steigt kontinuierlich. Mit der Neuausrichtung 
der Energiepolitik schließlich wird Deutschland inter-
national zu einem Vorreiter im Bereich Klima und Ener-
gie. 

Gleichwohl hat sich Deutschland über die fünf EU 2020-
Kernziele hinaus zusätzlich nationale Ziele gesetzt, die 

noch ambitionierter sind. Bundesregierung und Länder 
haben sich damit einer Politik für intelligentes, nachhalti-
ges und integratives Wachstum verpflichtet.

1. Beschäftigung fördern 2

(14) Die Beschäftigung zu sichern und auszubauen, sind 
Grundpfeiler der deutschen Politik. Für die Erwerbstäti-
genquote hat Deutschland deshalb folgende, über die EU-
Vorgabe hinausgehenden Ziele formuliert:

– Die Erwerbstätigenquote für Frauen und Männer im 
Alter von 20 bis 64 Jahre soll bis zum Jahr 2020 auf 
77 Prozent erhöht werden. 

Die Quote lag im Jahr 2010 bei 74,9 Prozent (vgl. 
Schaubild 1). Deutschland ist auf einem guten Weg, 
auch das höhere nationale Ziel von 77 Prozent bald zu 
erreichen. Bereits im dritten Quartal 2011 lag die 
Quote bei 76,6 Prozent.

– Für Ältere zwischen 55 und 64 Jahren wird eine Er-
werbstätigenquote in Höhe von 60 Prozent angestrebt. 

Die Quote betrug im Jahr 2010 bereits 57,7 Prozent. 
Im vergangenen Jahr stieg sie weiter, bis zum dritten 
Quartal auf 60,2 Prozent. Damit wurde zu diesem 
Zeitpunkt das nationale Ziel erreicht.

– Die Erwerbstätigenquote von Frauen soll 73 Prozent 
erreichen. 

Die Erwerbstätigenquote für Frauen lag im Jahr 2010 
bei 69,6 Prozent. Im dritten Quartal 2011 erreichte sie 
71,4 Prozent.

„Unter den 20- bis 64-jährigen Frauen und Männern 
wird eine Beschäftigungsquote von 75 % angestrebt, 
auch durch die vermehrte Einbeziehung von Jugendli-
chen, älteren Arbeitnehmern und Geringqualifizierten 
sowie die bessere Eingliederung von legalen Migran-
ten.“2

2 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 17. Juni 2010 (Do-
kument EUCO 13/10).
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2. Bedingungen für Innovation, Forschung 
und Entwicklung verbessern

(15) Die Stärke der deutschen Wirtschaft beruht ganz 
wesentlich auf ihrer Innovationskraft. Die Bundesregie-
rung hat daher – über das EU-Ziel hinaus – folgende na-
tionale Ziele zur Förderung von Forschung und Entwick-
lung beschlossen:

– Das Investitionsvolumen für Forschung und Entwick-
lung soll auf 3 Prozent des BIP gesteigert werden, wo-
bei zwei Drittel durch den privaten und ein Drittel 
durch den öffentlichen Sektor erbracht werden sollen. 

Deutschland ist auf einem guten Weg, das 3-Prozent-
Ziel zu erreichen (vgl. Schaubild 3). Die Quote für In-
vestitionen in Forschung und Entwicklung ist zuletzt 
kontinuierlich gestiegen. Die Schätzung für das Jahr 
2010 liegt bei 2,82 Prozent (2008: 2,68 Prozent).

– Bund und Länder haben darüber hinaus für die Ausga-
ben im Bereich Forschung und Bildung ein Ziel von 
10 Prozent des BIP bis 2015 vereinbart.

„Die Bedingungen für Forschung und Entwicklung sol-
len verbessert werden – insbesondere mit dem Ziel, ein 
öffentliches und privates Investitionsvolumen auf die-
sem Gebiet von insgesamt 3 % des BIP zu erreichen.“

S c h a u b i l d  2
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3. Emissionen reduzieren, erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz 
voranbringen

(16) Deutschland hat sich weit über die EU-Vorgaben hi-
nausgehende, ambitionierte Ziele bei der Emissionsredu-
zierung, den erneuerbaren Energien und der Energieeffi-
zienz gesetzt:

– Treibhausgasemissionen sollen bis 2020 um 40 Pro-
zent gegenüber 1990 reduziert werden. Nach dem 
Energiekonzept der Bundesregierung sollen sie da-
rüber hinaus entsprechend der Zielformulierung der 
Industriestaaten bis 2050 um mindestens 80 Prozent 
gegenüber 1990 reduziert werden.

Bis zum Jahr 2010 wurde gegenüber dem Jahr 1990 
bereits eine Minderung der Treibhausgase von 24,8 Pro-
zent erzielt.

– Erneuerbare Energien sollen bis 2020 18 Prozent des 
gesamten Bruttoendenergieverbrauchs ausmachen. Bis 
2050 soll dieser Anteil nach dem deutschen Energie-
konzept auf 60 Prozent steigen. Im Strombereich soll 
er bis spätestens 2050 bei mindestens 80 Prozent liegen. 

Erneuerbare Energien hatten im Jahr 2011 bereits ei-
nen Anteil von 12,2 Prozent am gesamten Endenergie-
verbrauch bzw. von 20 Prozent am deutschen Strom-
verbrauch (vgl. Schaubild 4).

– Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, den 
Primärenergieverbrauch bis 2020 um 20 Prozent und 
bis 2050 um 50 Prozent gegenüber 2008 zu senken. 
Das erfordert pro Jahr eine Steigerung der Energiepro-
duktivität um durchschnittlich 2,1 Prozent bezogen 
auf den Endenergieverbrauch. Darüber hinaus strebt 
die Bundesregierung an, den Stromverbrauch bis 2020 
gegenüber 2008 in einer Größenordnung von 10 Pro-
zent und bis 2050 um rund 25 Prozent zu vermindern. 
Bis 2020 soll so der Wärmebedarf des Gebäudebe-
stands um 20 Prozent vermindert werden. Bis 2050 
soll Deutschland einen nahezu klimaneutralen Gebäu-
debestand haben. Dafür ist eine Verdopplung der ener-
getischen Sanierungsrate für Gebäude auf 2 Prozent 
erforderlich. Im Verkehrsbereich soll der Endenergie-
verbrauch bis 2020 um rund 10 Prozent und bis 2050 
um rund 40 Prozent gegenüber 2005 zurückgehen.

„Die Treibhausgasemissionen sollen gegenüber dem 
Niveau des Jahres 1990 um 20 % verringert werden, der 
Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergie-
verbrauch soll auf 20 % steigen, und es wird eine Erhö-
hung der Energieeffizienz in Richtung 20 % ange-
strebt.“ 

S c h a u b i l d  3
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4. Bildungsniveau verbessern 3

(17) Der gesellschaftliche Wandel hin zu einer Wissens- 
und Dienstleistungsgesellschaft sowie die demografische 
Entwicklung machen erhebliche Anstrengungen zum 

Ausbau des Bildungssystems auf allen Ebenen erforder-
lich:

– Bund und Länder streben an, den Anteil der frühen 
Schulabgänger ohne einen Abschluss der Sekundar-
stufe II, die sich zudem nicht in (Aus-)Bildung befin-
den und in den letzten vier Wochen auch nicht an non-
formalen Bildungsveranstaltungen teilgenommen ha-
ben, auf weniger als 10 Prozent der 18- bis 24-Jähri-
gen zu verringern. Im Jahr 2010 lag dieser Anteil bei 
11,9 Prozent. 

– Zudem wurde national vereinbart, den Anteil der 
30- bis 34-Jährigen mit einem tertiären oder vergleich-
baren Abschluss (ISCED 4, 5A/B und 6) auf 42 Pro-
zent zu steigern.

Mit 41,3 Prozent lag Deutschland im Jahr 2010 bereits 
deutlich über dem EU-Ziel von 40 Prozent.

„Das Bildungsniveau soll verbessert werden, wobei ins-
besondere angestrebt wird, die Schulabbrecherquote auf 
unter 10 % zu senken und den Anteil der 30- bis 34-Jäh-
rigen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben 
oder über einen gleichwertigen Abschluss verfügen, auf 
mindestens 40 % zu erhöhen.“3

3 Der Europäische Rat betont, dass es Sache der Mitgliedstaaten ist, 
quantitative Ziele im Bildungsbereich festzulegen und zu verwirkli-
chen.

S c h a u b i l d  4

Bruttostromerzeugung in Deutschland

Erzeugter Strom in Deutschland im Jahr 2011 (brutto):
614,5 Mrd. Kilowattstunden *
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und Sonstige 5 %

Steinkohle 19 %
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Braunkohle 25 %

Kernenergie 18 %

Erneuerbare 20 %

biogener Hausmüll 1 %
Photovoltaik 3 %
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Quellen: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e. V. (AGEB),
Bundesverband der Energie- und Wasserw irtschaft e. V. (BDEW)

* Vorläufige Angaben (Stand Februar 2012).
   Abw eichungen in den Summen durch Rundungen.
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5. Soziale Eingliederung vor allem durch die 
Verringerung von Armut fördern 4

(18) Der Europäische Rat hat die Auswahl eines geeigne-
ten Indikators den Mitgliedstaaten überlassen. Da Lang-
zeitarbeitslosigkeit ein wesentlicher Bestimmungsgrund 
für das Risiko ist, Armut und soziale Ausgrenzung zu er-
fahren, hat die Bundesregierung ihr quantitatives Ziel an-

hand der Personenzahl definiert, die in von Langzeit-
arbeitslosigkeit betroffenen Haushalten lebt. Die Anzahl 
der langzeitarbeitslosen Personen (länger als ein Jahr ar-
beitslos) soll bis 2020 um 20 Prozent (gemessen am Jah-
resdurchschnitt 2008) reduziert werden. Nach aktuellem 
Datenstand entspricht dies einem Rückgang um etwa 
320 000 Langzeitarbeitslose (Jahresdurchschnitt 2008: 
1,62 Millionen). Bei – konservativ geschätzt – zwei Per-
sonen pro Erwerbslosenhaushalt reduziert dies die Zahl 
der armutsgefährdeten Personen um 640 000.

(19) Mit der außerordentlich positiven Beschäftigungs-
entwicklung in Deutschland hat sich bereits in den letzten 
Jahren die Langzeitarbeitslosigkeit deutlich verringert. 
Im Jahresdurchschnitt 2010 betrug die Zahl der Langzeit-
arbeitslosen 1,38 Millionen Personen. Gegenüber dem 
Jahr 2008 ging sie damit um rund 15 Prozent oder über 
240 000 Personen zurück (auf Basis der Arbeitskräfte-
erhebung von Eurostat; vgl. Schaubild 6).5

„Die soziale Eingliederung soll insbesondere durch die 
Verminderung der Armut gefördert werden, wobei an-
gestrebt wird, mindestens 20 Millionen Menschen vor 
dem Risiko der Armut oder der Ausgrenzung zu bewah-
ren.“4

4 Diese Bevölkerungsgruppe wird als die Anzahl der Personen defi-
niert, die nach drei Indikatoren (Armutsrisiko, materielle Depriva-
tion, Erwerbslosenhaushalt) von Armut oder Ausgrenzung bedroht 
sind, wobei es den Mitgliedstaaten freigestellt ist, ihre nationalen 
Ziele auf der Grundlage der am besten geeigneten Indikatoren und 
unter Berücksichtigung ihrer nationalen Gegebenheiten und Prioritä-
ten festzulegen. Bei der Beurteilung des quantitativen nationalen 
Ziels zur Armutsbekämpfung müssen auch die weiteren qualitativen 
Ziele und Maßnahmen zur Armutsbekämpfung mit berücksichtigt 
werden (siehe hierzu Kapitel V.9).

5 Legt man die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zugrunde, lag die 
Zahl der Langzeitarbeitslosen im Jahresdurchschnitt 2011 bei rund 
1,06 Millionen Personen (2010: rund 1,13 Millionen). Gegenüber 
dem Jahr 2008 ging sie damit um 20,5 Prozent oder gut 270 000 Per-
sonen zurück.

S c h a u b i l d  5
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III. Umsetzung der länderspezifischen 
Empfehlungen des Rates der Euro-
päischen Union für Deutschland

(20) Im Rahmen des ersten Europäischen Semesters 
2011 hat die Europäische Kommission die bisherigen 
Reformanstrengungen der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union bewertet. Der Rat der Europäischen Union 
hat – unter anderem auf Grundlage dieser Bewertung – 
länderspezifische Empfehlungen für weitere Struktur-
reformen ausgesprochen. 

(21) Die Strukturreformen, die der Rat der Europäischen 
Union Deutschland für den Zeitraum 2011 bis 2012 emp-
fohlen hat, wurden umfassend auf den Weg gebracht. Die 
vollständige Umsetzung einzelner Maßnahmen wird al-
lerdings noch über das Jahr 2012 hinaus reichen. In allen 
angesprochenen Bereichen – öffentliche Finanzen, Fi-
nanzmärkte, Erwerbsbeteiligung und Wettbewerb – konn-
ten aber bereits erhebliche Fortschritte erzielt werden. 
Umfassende Projekte wie die deutsche Schuldenregel, der 
Ausbau der Kinderbetreuung oder die Novellierung des 
Telekommunikationsgesetzes wurden jeweils von einer 
Reihe weiterer Maßnahmen begleitet, die ebenfalls maß-
geblich zur erfolgreichen Umsetzung der länderspezi-
fischen Empfehlungen beigetragen haben. 

(22) Über die an Deutschland direkt gerichteten länder-
spezifische Empfehlungen hinaus wird Deutschland auch 
mit den Empfehlungen angesprochen, die der Rat der Eu-
ropäischen Union an die Länder des Euroraums gerichtet 
hat. Diese betreffen zu großen Teilen Fragen der öffentli-
chen Finanzen und werden damit im Detail im Stabilitäts-
programm abgedeckt. Darüber hinaus werden Reformen 

im Dienstleistungssektor (vgl. Tz. (39)) und die vollstän-
dige Umsetzung der Selbstverpflichtungen im Rahmen 
des Euro-Plus-Pakts (vgl. Kapitel IV) angesprochen.

1. Bereich Öffentliche Finanzen 6

(23) Schon im vergangenen Jahr unterschritt die Defizit-
quote für die öffentlichen Haushalte insgesamt mit 
1,0 Prozent das 3-Prozent-Maastricht-Kriterium erneut 
deutlich. Deutschland erfüllte damit die Vorgaben des 

„Der Rat der Europäischen Union […] empfiehlt, dass 
Deutschland im Zeitraum 2011 und 2012 

1. die Haushaltsstrategie für das Jahr 2012 und die Fol-
gejahre in Übereinstimmung mit den Empfehlungen 
des Rates im Rahmen des Defizitverfahrens wie ge-
plant umsetzt und dadurch den hohen Schuldenstand 
auf einen Abwärtspfad bringt; danach eine angemes-
sene Anstrengung zur strukturellen Anpassung im 
Hinblick auf das mittelfristige Ziel sicherstellt; eine 
vollständige Umsetzung der Schuldenregel auf Län-
derebene sicherstellt und den dazugehörigen Kon-
troll- und Sanktionsmechanismus weiter stärkt; an 
einem wachstumsfreundlichen Konsolidierungskurs 
festhält, insbesondere durch Sicherstellung angemes-
sener Bildungsausgaben und durch weitere Erhö-
hung der Effizienz der öffentlichen Ausgaben für 
Gesundheitswesen und Langzeitpflege.“6

6 Amtsblatt der Europäischen Union vom 19. Juli 2011
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Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts bereits 
zwei Jahre früher, als es im Defizitverfahren aus dem Jahr 
2009 von der Europäischen Union gefordert worden war 
(vgl. Schaubild 7). 

(24) Trotz zusätzlicher Haushaltsbelastungen sowie er-
heblicher Haushaltsrisiken aufgrund des schwierigen 
europäischen und weltwirtschaftlichen Konjunkturumfelds
wird die Bundesregierung den eingeschlagenen Konsoli-
dierungskurs entschlossen fortsetzen. Sie hält am Kurs 
strikter Ausgabendisziplin fest und trägt so wesentlich 
dazu bei, die Staatsquote anhaltend zurückzuführen. Die 
Bundesregierung hält damit den Abbaupfad für das struk-
turelle Defizit des Bundes ein, der von der Schuldenregel 
vorgegeben wird. 

(25) Auch die Länder haben im Jahr 2011 die Konsoli-
dierung ihrer Haushalte vorangetrieben. Sie haben die 
positive Entwicklung der Steuereinnahmen genutzt, um 
Finanzierungsdefizite deutlich zurückzuführen. Im Jahr 
2012 wird der eingeschlagene Konsolidierungskurs fort-
gesetzt. Die Länder bekennen sich zum Ziel einer nach-
haltigen Haushaltspolitik und wirken darauf hin, dass die 
grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse spätestens 
im Jahr 2020 eingehalten wird. Durch Einhaltung der 
Schuldenbremse tragen Bund und Länder dazu bei, die 
deutsche Schuldenstandsquote, also den Schuldenstand 
im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, nachhaltig zu-
rückzuführen. 

(26) Der Konsolidierungsprozess wird durch den Stabili-
tätsrat, der die laufende Überwachung der Haushalte von 
Bund und Ländern sicherstellt, unterstützt. Ziel ist es, 
drohende Haushaltsnotlagen frühzeitig zu erkennen, um 
rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten.

(27) Um der Schuldenregel und dem Ziel tragfähiger 
Staatsfinanzen besser gerecht werden zu können, erfolgte 
im vergangenen Jahr die Aufstellung des Bundeshaus-
halts 2012 und des Finanzplans bis 2015 erstmals im Top-
Down-Verfahren. Das Top-Down-Verfahren ermöglicht, 
die Haushalts- und Finanzplanung frühzeitig und klar an 
politischen Prioritäten und wachstumsfreundlichen 
Schwerpunkten auszurichten (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 1).

(28) Die Bundesregierung hat den Bereich Bildung und 
Forschung in der laufenden Legislaturperiode mit zusätz-
lich 12 Mrd. Euro ausgestattet. Für die Jahre 2014 und 
2015 ist vorgesehen, das erreichte Niveau fortzuschrei-
ben. Dies ist zugleich ein Beitrag des Bundes, die FuE-
Quote auf 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhö-
hen. Dazu leisten auch die Länder und die privaten 
Akteure ihren Beitrag. Darüber hinaus werden die In-
vestitionen in die Verkehrsinfrastruktur des Bundes in 
diesem Jahr um 500 Mio. Euro, in den Jahren bis 2016 
um insgesamt nochmals 500 Mio. Euro erhöht. Der Anteil 
der Investitionsausgaben im Bundeshaushalt wird so ge-
stärkt.

(29) Die Bundesregierung wird die Pflegeversicherung 
weiterentwickeln. Die Reform der Sozialen Pflegeversi-
cherung zielt insgesamt auf bedarfsgerechtere Leistun-
gen. Der Grundsatz ambulant vor stationär wird weiter 
gestärkt. Zum Bürokratieabbau im Pflegebereich wird die 
Bundesregierung ein eigenes Maßnahmenpaket vorle-
gen. Die freiwillige private Vorsorge für Leistungen bei 
Pflegebedürftigkeit wird zusätzlich zum heutigen System 
der kapitalgedeckten Altersvorsorge ab dem 1. Januar 
2013 steuerlich gefördert.
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2. Bereich Finanzmärkte

(30) Um die temporär erhöhte Eigenkapitalquote bei sys-
temrelevanten Banken im Rahmen des koordinierten Vor-
gehens der EU sicherzustellen, hat die Bundesregierung 
den Entwurf eines Zweiten Finanzmarktstabilisierungs-
gesetzes (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 2) verabschiedet. Damit 
erhält die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
die Befugnis, für einzelne Institute höhere Eigenkapi-
talanforderungen festzusetzen, wenn dies erforderlich ist, 
um eine drohende Störung der Funktionsfähigkeit des Fi-
nanzmarktes abzuwenden. 

(31) Für den Fall, dass eine Bank in Schieflage gerät, be-
stehen in Deutschland seit 2011 rechtliche Möglichkeiten, 
sie zu restrukturieren und notfalls geordnet abzuwickeln. 
Dieses Instrumentarium wurde insbesondere für system-
relevante Banken entwickelt. Die Bankenaufsicht kann 
dann in die Geschäftsführung der Bank eingreifen und 
systemrelevante Geschäftsbereiche ausgliedern und auf 
eine Brückenbank übertragen. Nicht systemrelevante Ge-
schäftsbereiche können abgewickelt werden. Damit wird 
sichergestellt, dass auch private Gläubiger an Verlusten 
beteiligt werden können. Ein Fonds, der sich aus einer 
Bankenabgabe speist, soll längerfristig die Restrukturie-
rung finanzieren (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 3).

(32) Die Finanzkrise hat Schwächen der Geschäftsmo-
delle einzelner Landesbanken deutlich werden lassen. Die 
Landesbanken dienen im Wesentlichen als Sparkassen-
zentralbanken und Geschäftsbanken für Unternehmen. 
Bei der Restrukturierung des Landesbankensektors wur-
den erste Konsolidierungsschritte vollzogen. Risikoposi-
tionen und nichtstrategische Geschäftsbereiche wurden 
gebündelt und auf interne oder externe Abwicklungsein-
heiten verlagert, die Bilanzsummen wurden reduziert und 
die Kapitalbasis gestärkt. Zudem haben viele Landesban-
ken den Verwaltungsaufwand gesenkt und die Zahl ihrer 
Beschäftigten reduziert. In- und ausländische Standorte 
wurden geschlossen, Beteiligungen wurden abgebaut. 
Der eingeleitete Reformprozess wird von den betroffenen 
Ländern weiter konsequent vorangetrieben.

3. Bereich Erwerbsbeteiligung

(33) Das Kinderförderungsgesetz hat die entscheidenden 
Voraussetzungen dafür geschaffen, ein bedarfsgerechtes 
Kinderbetreuungsangebot zu ermöglichen und hierdurch 
Frauen stärker am Erwerbsleben zu beteiligen. Ab 1. Au-
gust 2013 hat jedes Kind ab dem ersten Lebensjahr einen 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Bund und 
Länder haben bekräftigt, am Ziel eines bedarfsgerechten 
Ausbaus mit einer zu erwartenden Betreuungsquote von 
bundesweit durchschnittlich 35 Prozent 2013 festzuhalten 
und ihre Ausbauanstrengungen weiter zu verstärken. Die 
Bundesregierung unterstützt dies mit einem Finanzie-
rungsanteil von insgesamt 4 Mrd. Euro bis 2013 und ab 
2014 dauerhaft jährlich 770 Mio. Euro an den Kosten des 
Ausbaus. Länder und Gemeinden haben zugesagt, sich 
mit jeweils 4 Mrd. Euro an den Ausbaukosten zu beteili-
gen.

Die zweite Evaluation der Umsetzung vom Mai 2011 
zeigt, dass das Ausbauziel von 750 000 Betreuungsplät-
zen bis 2013 erreicht werden kann (vgl. Schaubild 8). 
Zum 1. März 2011 betrug die Betreuungsquote für Kinder 
zwischen drei Jahren und dem Schulpflichtalter 93,5 Pro-
zent (alte Bundesländer: 93 Prozent, neue Bundesländer 
95,8 Prozent, Berlin 94,6 Prozent). Für die Altersgruppe 
der Kinder von 0 bis 3 Jahren betrug die Betreuungsquote 
bundesweit 25,4 Prozent (alte Bundesländer 20 Prozent, 
neue Bundesländer 49 Prozent, Berlin 41,9 Prozent). In 
den westdeutschen Bundesländern, bei denen aufgrund 
des niedrigeren Ausgangspunktes ein hoher Ausbaube-
darf gegeben ist, ist die Betreuungsquote seit 2008 fast 
verdoppelt worden.

Der dritte Zwischenbericht zur Evaluation des Kinderför-
derungsgesetzes wird 2012 einen besonderen Schwer-
punkt auf die Qualität der Kinderbetreuung legen. Bei der 
Kindertagespflege fördert der Bund – unter anderem seit 
August 2011 mit einem Weiterbildungszuschuss – die 
Erst- und Weiterbildung von Tagespflegepersonen nach 
Mindeststandards. Im Jahr 2011 hat der Bund zudem das 
Programm Anschwung für frühe Chancen gestartet, das 
lokale Initiativen für frühkindliche Entwicklung fördert 
(vgl. Tabelle I lfd. Nr. 7). 

(34) Die Bundesregierung hat die Instrumente zur Förde-
rung junger Menschen neu geordnet. Mittlerweile unter-
stützen an 2 000 Schulen Berufseinstiegsbegleiter Schü-
ler erfolgreich beim Übergang in die Ausbildung (vgl. 
Tabelle III lfd. Nr. 52). Dieses Modell wird ab April 2012 
zum Regelinstrument. Die Bundesregierung hat darüber 
hinaus die Zahl der Vermittler im ESF-Programm Passge-
naue Vermittlung Auszubildender an ausbildungswillige 
Unternehmen verdoppelt (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 12). Die 

„Der Rat der Europäischen Union […] empfiehlt, dass 
Deutschland im Zeitraum 2011 und 2012 […]

2. die strukturellen Schwächen im Finanzsektor behebt 
und zu diesem Zweck insbesondere Landesbanken, 
die ein angemessen finanziertes und rentables Ge-
schäftsmodell benötigen, umstrukturiert.“ 

„Der Rat der Europäischen Union […] empfiehlt, dass 
Deutschland im Zeitraum 2011 und 2012 […]

3. die Erwerbsbeteiligung erhöht, indem es einen gerechte-
ren Zugang zum allgemeinen und beruflichen Bildungs-
system schafft und weitere Schritte unternimmt, um 
die hohe Steuer- und Abgabenbelastung in haushalts-
neutraler Weise zu verringern und die Anreize zur Ar- 

beitsaufnahme für Personen mit geringen Einkommens-
perspektiven zu verbessern; die Zahl der ganztägigen 
Kinderbetreuungsplätze und Ganztagsschulen erhöht; die 
Wirkungen der jüngsten Reformmaßnahmen zur Verrin-
gerung der steuerlichen Regelungen, die potenzielle Zweit-
verdiener von der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit abhal-
ten, beobachtet und weitere Maßnahmen ergreift, sollten 
weiterhin Hemmnisse bestehen.“
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Chancen, die eine Ausbildung auch für leistungsstarke 
Jugendliche bietet, stehen im Mittelpunkt der von Bund 
und Wirtschaft im Rahmen des Ausbildungspakts getra-
genen Informationsoffensive Berufliche Bildung – prak-
tisch unschlagbar, die im November 2011 gestartet wurde 
und bis 2013 läuft (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 13). Die Initia-
tive Abschluss und Anschluss – Bildungsketten bis zum 
Ausbildungsabschluss hat das Ziel, Jugendliche beim Be-
rufseinstieg zu begleiten und Warteschleifen im Über-
gangssektor zu vermeiden (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 14). 
Auch die Länder verbessern durch eigene Maßnahmen 
den Übergang zwischen Schule und Beruf in enger Zu-
sammenarbeit mit den Kommunen und der Arbeitsver-
waltung. Die Initiative zur Flankierung des Strukturwan-
dels (IFLAS) ermöglicht es Geringqualifizierten, einen 
Berufsabschluss oder eine Teilqualifizierung zu erwer-
ben, wenn eine Berufsausbildung an einem Stück nicht 
durchführbar ist (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 15). 

(35) Die Bundesregierung unterstützt Studierende in 
vielfältiger Weise. Sie hat im Jahr 2011 das Deutschland-
stipendium eingeführt (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 16). Es stellt 
Studierenden monatlich 300 Euro zur Verfügung, von de-
nen die Hälfte von privaten Mittelgebern, die andere 
Hälfte vom Staat getragen wird. 2011 konnten maximal 
0,45 Prozent der Studierenden je Hochschule gefördert 
werden, 2012 wird diese Quote auf 1 Prozent gesteigert. 
Schwerpunkte der Studierendenförderung liegen auch auf 

der Verbesserung der Chancengerechtigkeit für Frauen in 
MINT-Berufen und der Mobilität von Studierenden (vgl. 
Tabelle I lfd. Nr. 17).

(36) Die Bundesregierung wird ihren Weg zu Gunsten 
von mehr Beschäftigung weitergehen. Mit dem Gesetz 
zum Abbau der kalten Progression leistet die Bundesre-
gierung einen Beitrag zur Senkung der Steuer- und Abga-
benbelastung (vgl. Kasten 2, Nr. 2). Die vom Arbeitskreis 
Steuerschätzungen im November 2011 prognostizierten 
Steuermehreinnahmen für die nächsten Jahre eröffnen 
hierfür einen gesamtstaatlichen finanziellen Spielraum 
von jährlich 6 Mrd. Euro. Eine regelmäßige Überprüfung 
der Wirkung der kalten Progression im Tarifverlauf soll 
ab der 18. Legislaturperiode im Zwei-Jahres-Rhythmus 
stattfinden.

Weitere Anreize zur Beschäftigungsaufnahme insbeson-
dere für Menschen mit geringen Einkommensperspekti-
ven entstanden durch die Absenkung des Rentenbeitrags-
satzes von 19,9 auf 19,6 Prozent zum 1. Januar 2012.

(37) Die Bundesregierung hat die Freibeträge von Er-
werbseinkommen beim Bezug von Arbeitslosengeld II 
bereits im vergangenen Jahr weiterentwickelt. Dadurch 
werden Leistungsbezieher in ihrer Bereitschaft unter-
stützt, eine voll sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung aufzunehmen, und gleichzeitig wird einer übermä-
ßigen Inanspruchnahme von Kleinsterwerbstätigkeiten 

S c h a u b i l d  8

Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland
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und anderen Beschäftigungsverhältnissen, die Schwarzar-
beit vertuschen sollen, entgegengewirkt. Die Auswirkun-
gen der aktuellen Freibeträge auf den Arbeitsmarkt wer-
den nun beobachtet, um in diesem Jahr gegebenenfalls 
die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen (vgl. Tabel-
le I lfd. Nr.19).

Die Bundesregierung prüft die Erhöhung und Dynamisie-
rung der Grenze sozialversicherungsfreier Mini-Jobs. 
Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. 

(38) Ehegatten können zwischen verschiedenen Lohn-
steuerklassenkombinationen sowie dem im Jahr 2009 als 
zusätzliche Option eingeführten Faktorverfahren wählen. 
Dies gestattet, eine für jeden Ehepartner individuell zu-
treffende monatliche Steuerbelastung mit Lohnsteuer zu 
erreichen. Nachzahlungen oder Erstattungen im Verfah-
ren der Einkommensteuerveranlagung können so weitge-
hend vermieden werden. Die gemeinsame steuerliche 
Veranlagung zur Einkommensteuer ermöglicht den Ehe-
partnern die freie Entscheidung darüber, wer das Fami-
lieneinkommen erwirtschaftet. Durch das mit der Zusam-
menveranlagung zur Einkommensteuer anzuwendende 
Splitting-Verfahren werden die Ehepartner im Ergebnis 
so gestellt, als ob jeder Ehegatte die Hälfte des gemeinsa-
men Einkommens individuell versteuern müsste. Damit 
ist das Ehegattensplitting ein neutrales Verfahren, das die 
Ehepartner im Hinblick auf ihren Beitrag zum Familien-
einkommen gleich behandelt, ohne darauf abzustellen, ob 
der Ehemann oder die Ehefrau das Erwerbseinkommen 
erwirtschaftet. Die Zusammenveranlagung einschließlich 
des Ehegattensplittings ist für Ehegatten insgesamt be-
trachtet zwar regelmäßig günstiger. Sie können jedoch 
darauf verzichten und stattdessen die getrennte Veranla-
gung zur Einkommensteuer wählen, die den Prinzipien 
der Individualbesteuerung Rechnung trägt. Derzeit wen-
den rund 12,6 Millionen steuerpflichtige Ehepaaren das 
Splitting-Verfahren an.

Regelmäßig wird darauf geachtet, welche Wirkungen das 
Ehegattensplitting entfaltet. Diese werden auch im Rah-
men der Gesamtevaluation der ehe- und familienbezoge-
nen Leistungen und Maßnahmen, die derzeit im Auftrag 
der Bundesregierung durchgeführt wird, bis zum Jahr 
2013 wissenschaftlich untersucht.

4. Bereich Wettbewerb

(39) Die EU stellt in ihren länderspezifischen Empfeh-
lungen zunächst fest, dass in Deutschland bei der Steige-
rung des Wettbewerbs im Dienstleistungssektor in den 
letzten Jahren große Fortschritte erzielt wurden. 

(40) Einschränkungen der Berufszulassung und -aus-
übung sind in Deutschland grundsätzlich unzulässig. Sie 
sind verfassungsrechtlich nur dann möglich, wenn das 
Allgemeinwohl dies rechtfertigt. Beispielsweise beste-
hen bei 153 der Berufe, die in den Anwendungsbereich 
der europäischen Berufsanerkennungsrichtlinie fallen, in 
Deutschland Anforderungen an die Berufsqualifikation.7
Dies betrifft Freie Berufe, Handwerksberufe und sonstige 
Gewerbe. Nur vier Berufe sind ausschließlich in Deutsch-
land reglementiert. Insgesamt sind in Deutschland im eu-
ropäischen Vergleich unterdurchschnittlich viele Berufe 
reglementiert. 

(41) Rund 570 000 Selbständige gehören einem regle-
mentierten Freien Beruf an. Deutschland hat bereits in 
den vergangenen Jahren die Regulierung der Freien Be-
rufe deutlich geöffnet: Beispielsweise wurden Werbever-
bote weitestgehend gelockert oder sogar aufgehoben. 
Fortbestehende Reglementierungen bei Freien Berufen 
sind wohl begründet: So erfüllen Rechtsanwälte als Or-
gane der Rechtspflege einen Allgemeinwohlauftrag und 
müssen unabhängig sein, Ärzte und Apotheker sichern 
die öffentliche Gesundheit, und bei Architekten und an-
deren Ingenieuren gilt es, Gefahren für Leib und Leben 
Dritter zu vermeiden.

Hindernisse für den innergemeinschaftlichen Handel von 
Waren und Dienstleistungen ergeben sich aus diesen Re-
glementierungen in aller Regel nicht. Die in Deutschland 
reglementierten Freien Berufe sind in vielen anderen EU-
Mitgliedstaaten ebenfalls reglementiert und unterfallen in 
der Regel der Berufsanerkennungsrichtlinie. Zum Teil 
gibt es branchenspezifische Richtlinien auf EU-Ebene 
wie für Rechtsanwälte oder Abschlussprüfer.

(42) Das Handwerksrecht in Deutschland wurde in den 
Jahren 2003 bis 2010 maßgeblich liberalisiert; viele 
Handwerke sind seitdem zulassungsfrei. Bei 110 von 151 
Gewerben des Handwerks besteht nunmehr die Gewerbe-
freiheit. Sie ist nur noch dort durch eine Meisterpflicht 
eingeschränkt, wo es beispielsweise für die Vermeidung 
von Gefahren für Leib und Leben Dritter und die Siche-
rung der Ausbildungsleistung geboten ist. 

Doch auch bei der Meisterpflicht gelten eine Vielzahl von 
Ausnahmebestimmungen, beispielsweise für Personen 
mit einer einschlägigen Ausbildung und berufspraktischer 
Erfahrung in leitender Stellung. Im zulassungspflichtigen 
Handwerk wird bei einfachen Tätigkeiten in den Kern-
bereichen auf die Meisterprüfung verzichtet. Zudem wer-
den auch Ingenieure, Absolventen von technischen Hoch-
schulen oder von staatlichen oder staatlich anerkannten 
Schulen für Technik und Gestaltung zugelassen. Ent-
sprechend haben nur noch 38 Prozent der Neuzulassun-
gen eine Meisterprüfung absolviert. Die – prüfungsrele-

„Der Rat der Europäischen Union […] empfiehlt, dass 
Deutschland im Zeitraum 2011 und 2012 […]

4. ungerechtfertigte Beschränkungen bei bestimmten 
freien Berufen und im Handwerk abschafft; den Wett-
bewerb in den Netzindustrien intensiviert, die Auf-
sichtsfunktion der Bundesnetzagentur im Schienen-
sektor stärkt und sich im Zusammenhang mit dem 
angekündigten nationalen Energiekonzept darauf kon-
zentriert, die langfristige Kostenwirksamkeit des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes zu erhöhen und gleich-
zeitig zu gewährleisten, dass die Bereiche Erzeugung 
und Übertragung tatsächlich voneinander unabhängig 
sind, und die grenzübergreifenden Verbindungen ver-
bessert.“ 7  Vgl. Datenbank der Europäischen Kommission.
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vante – Zugangshürde hat sich dem europäischen Niveau 
nach der Berufsanerkennungsrichtlinie angeglichen. 

Im Schornsteinfegerrecht wurde mit Umsetzung der Nie-
derlassungs- und der Dienstleistungsfreiheit für mehr 
Wettbewerb gesorgt. Die Gebührenordnung wird ab dem 
Jahr 2013 entfallen. 

Mit Anerkennungsgesetz können ab April 2012 alle aus-
ländischen Aus- und Weiterbildungsabschlüsse, die sich 
auf einen Referenzberuf im Handwerk beziehen, in einem 
Anerkennungsverfahren auf Gleichwertigkeit geprüft 
werden. (vgl. Tz (54)). Hierbei wird ebenfalls die Berufs-
erfahrung berücksichtigt.

(43) Beim sonstigen Gewerbe sind nach dem Grundsatz 
der Gewerbefreiheit Reglementierungen die Ausnahme. 
In Deutschland mussten in manchen Bereichen sogar Re-
glementierungen aufgrund von Vorgaben des EU-Rechts 
eingeführt werden, wie das Beispiel der Versicherungs-
vermittler zeigt. 

(44) Die Bundesregierung wird prüfen, inwieweit beste-
hende Berufszugangs- und -ausübungsbeschränkungen 
weiter gelockert werden können, ohne Qualität und Si-
cherheit zu gefährden. Auf europäischer Ebene werden 
beispielsweise derzeit Maßnahmen zur Reform der Ab-
schlussprüfung diskutiert. Allerdings sollte dies nicht auf 
Kosten der Qualität gehen. Nach Auffassung der Bundes-
regierung muss eine Verbesserung der Qualität der Ab-
schlussprüfung und der Aussagekraft des Ergebnisses der 
Prüfung im Vordergrund stehen. 

(45) Für einen freien Dienstleistungsverkehr in Europa 
müssen häufig weniger rechtliche als nicht-rechtliche 
Barrieren überwunden werden. Dies haben Umfragen bei 
den Dachverbänden der deutschen Wirtschaft ergeben. 
Gerade für kleine und mittlere Unternehmen sind Sprach-
schwierigkeiten, kulturelle Eigenheiten und mangelndes 
Vertrauen der Verbraucher in Dienstleister aus anderen 
Ländern die entscheidenden Barrieren. Mit der Umset-
zung der Dienstleistungsrichtlinie wurden hier Erleichte-
rungen geschaffen (vgl. Kasten 1). Mit dem Netz der 
Einheitlichen Ansprechpartner haben Dienstleister flä-
chendeckend die Möglichkeit, vor Ort und elektronisch 
die für die Aufnahme und Ausübung ihrer Tätigkeit not-
wendigen Informationen zu erhalten. Die Bundesregie-
rung würde eine gemeinsame europäische Initiative be-
grüßen, die zum Ziel hat, die entscheidenden nicht-
rechtlichen Hürden im innergemeinschaftlichen Dienst-
leistungsverkehr weiter abzubauen.

(46) Die Bundesregierung will den Wettbewerb auf der 
Schiene weiter stärken. Dafür novelliert sie das Regulie-
rungsrecht für den Eisenbahnsektor. Insbesondere werden 
die Regeln für die Entgelte, die die Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen für das Benutzen von Schienen und Bahnhö-
fen zahlen müssen, grundlegend überarbeitet. Dadurch 
soll die Eisenbahninfrastruktur effizienter bereitgestellt 
und der Marktzugang z.B. für neue Wettbewerber verbes-
sert werden. Die Befugnisse der Bundesnetzagentur 
(BNetzA) werden gestärkt (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 20).

Im Schienenpersonennahverkehr können Länder und Ei-
senbahnverkehrsunternehmen auf der Grundlage des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen verstärkt die 
Möglichkeiten und Chancen wettbewerblicher Vergabe-
verfahren nutzen. Auch mit dem Gesetz zur Änderung 
personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften stärkt die 
Bundesregierung den Wettbewerb im Verkehrsbereich. 
Um das privatwirtschaftliche Engagement im Öffent-
lichen Personennahverkehr zu sichern, wird der Grund-
satz des Vorrangs eigenwirtschaftlicher Verkehrsleistun-
gen beibehalten. Wettbewerbliche Vergabeverfahren 
sollen bei öffentlich geförderten Verkehrsleistungen für 
die beste Verkehrsleistung sorgen. Außerdem soll der 
Fernbuslinienverkehr weitgehend liberalisiert werden, 
um den Wettbewerb zu stärken und das Verkehrsangebot 
für den Verbraucher zu verbessern (vgl. Tabelle I lfd. 
Nr. 21 und 22).

(47) Mit der Novellierung des Telekommunikationsge-
setzes (TKG) stärkt die Bundesregierung den Wettbewerb 
und Verbraucherschutz im Telekommunikationssektor 
(vgl. Tabelle I lfd. Nr. 23). Zudem werden die Rahmenbe-
dingungen für wettbewerbskonforme Investitionen in 
neue hochleistungsfähige Netze verbessert. Dies ge-
schieht vor allem durch folgende Maßnahmen: 

– Das TKG gibt der Bundesnetzagentur investitions-
freundliche Regulierungsgrundsätze vor. So muss sie 
bei ihren Entscheidungen – z. B. bei der Regulierung 
von Entgelten – die Investitionsrisiken und Koopera-
tionen der Unternehmen beim Auf- und Ausbau der 
TK-Infrastrukturen berücksichtigen.

– Die Planungssicherheit der Unternehmen wird erhöht. 
Ein neuer Regulierungsgrundsatz für die Bundesnetz-
agentur ist, dass Unternehmen Regulierungen besser 
vorhersehen können. Die Regulierungsstrategien kön-
nen in Form von Verwaltungsvorschriften veröffent-
licht werden. Zudem erhalten Unternehmen gegenüber 
der Bundesnetzagentur ein Auskunftsrecht bezüglich 
der zu erwartenden regulatorischen Rahmenbedingun-
gen. 

– Vorgaben, alternative Infrastrukturen wie Abwasser-
kanäle und Energienetze mitzunutzen, erleichtern zu-
künftig den Netzausbau. Auch können so Ausbaukos-
ten eingespart werden. Der Bund muss künftig die 
Mitnutzung seiner Infrastrukturen, z. B. von Bundes-
straßen und Eisenbahntrassen, für den Ausbau neuer 
Telekommunikationsnetze gestatten. Die Bundesnetz-
agentur kann Informationen über verfügbare Infra-
struktureinrichtungen erheben und zur Verfügung stel-
len. Das so entstehende Infrastrukturverzeichnis 
ergänzt den bestehenden Infrastrukturatlas. 

– Die bestehende Duldungspflicht für Grundstücks-
eigentümer wird erweitert. Sie bezieht sich auf den 
Anschluss der auf dem Grundstück befindlichen Ge-
bäude an Telekommunikationsnetze der nächsten Ge-
neration (sog. Hausstich). Dem Eigentümer dürfen 
hierbei allerdings keine Kosten entstehen.

– Glasfaserleitungen dürfen zukünftig, sofern bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind, mit einer geringeren 
Tiefe verlegt werden (sog. Microtrenching). Dies spart 
ebenfalls Zeit und Kosten.
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(48) Die Bundesregierung beabsichtigt, den wettbewerb-
lichen Rahmen im Postbereich zu überprüfen. 

(49) Produzenten von Strom aus erneuerbaren Energien 
dürfen den von ihnen produzierten Strom in das Strom-
netz einspeisen (Einspeisevorrang) und erhalten garan-
tierte, in aller Regel über dem Marktpreis liegende Min-
destvergütungen. Dieses Prinzip gewährleistet eine hohe 
Investitionssicherheit. Um die Stromverbraucher trotz 
dieser ambitionierten Ausbauziele nicht übermäßig mit 
Förderkosten zu belasten, hat die Kosteneffizienz der 
Förderinstrumente für die Bundesregierung eine hohe Be-
deutung. In dem zum 1. Januar 2012 novellierten Erneu-
erbare-Energien-Gesetz werden erstmalig gezielte An-
reize für eine stärkere Markt- und Systemintegration der 
erneuerbaren Energien gesetzt (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 24). 
So wurde insbesondere eine optionale Marktprämie für 
Strom aus erneuerbaren Energieträgern eingeführt. Sie 
fördert Produzenten, die nicht die EEG-Festpreisver-
gütung nutzen, sondern Strom aus erneuerbaren Ener-

gieträgern am Markt verkaufen. Dies wird durch eine 
Flexibilitätsprämie für Biogasanlagen flankiert, die be-
darfsgerecht Strom einspeisen. Zusätzliche Nachhaltig-
keits-Anforderungen an die geförderte Stromerzeugung 
aus Biomasse sollen einen möglichst hohen Klimaschutz-
beitrag der Bioenergie sicherstellen und Naturschutzinte-
ressen wahren, ohne die EEG-Vergütung für Strom aus 
Biomasse zu erhöhen. Schließlich wird auch die Ab-
schmelzung der Photovoltaik-Vergütungen fortgesetzt, 
um sie an die Entwicklung des Marktes anzupassen, der 
derzeit durch Überkapazitäten und Preisverfall bei den 
Solaranlagen gekennzeichnet ist.

(50) Um Fehlverhalten bei der Preisbildung im Großhan-
delsmarkt aufzudecken und den Wettbewerb auf den 
Strommärkten zu stärken, wird die Bundesregierung eine 
Markttransparenzstelle für den Großhandel mit Strom 
und Gas einrichten. Die Markttransparenzstelle soll An-
fang 2013 ihre Arbeit aufnehmen.

K a s t e n  1

Umsetzung der Prioritäten aus dem Jahreswachstumsbericht der Europäischen Kommission8

In ihrem zweiten Jahreswachstumsbericht, mit dem die Europäische Kommission den Startschuss für das Europäi-
sche Semester gab, spricht die Kommission vor allem die Umsetzung der bereits beschlossenen Maßnahmen zur Sta-
bilisierung der Schuldenkrise an – mit klarem Schwerpunkt auf der Stärkung des Wachstums.

Deutschland begrüßt und unterstützt die von der Kommission in ihrem Jahreswachstumsbericht genannten prioritären 
Bereiche zur Stärkung des Wachstums. Diese sind

– wachstumsorientierte fiskalische Konsolidierungsmaßnahmen,

– die Wiederherstellungen eines normalen Kreditvergabeverhaltens der Banken,

– die nachhaltige Stärkung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit,

– die Eindämmung der Arbeitslosigkeit und der sozialen Folgen der Krise und 

– die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung.

Mit der Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen (vgl. Kapitel III), des deutschen Aktionsprogramm 2011 
für den Euro-Plus-Pakt (vgl. Kapitel IV) und weiteren Maßnahmen zur Erreichung der Europa 2020-Ziele (vgl. Kapi-
tel V) werden die genannten prioritären Bereiche in Deutschland umfassend abgedeckt.

Die Europäische Kommission hat darüber hinaus in den Anhängen zum Jahreswachstumsbericht weitere Maßnahmen 
mit großem Wachstumspotenzial vorgeschlagen. Viele davon fordern zunächst die weitere Behandlung auf europäi-
scher Ebene. Die bereits auf EU-Ebene erzielten Vereinbarungen wurden in Deutschland konsequent erfüllt:

– Vollständige Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie
Um den Binnenmarkt für Dienstleistungen weiter zu verbessern, wurden mit der Umsetzung der Dienstleistungs-
richtlinie weitere Erleichterungen geschaffen. Mit dem seit Anfang 2010 bestehenden Netz der Einheitlichen An-
sprechpartner haben Dienstleister in Deutschland flächendeckend die Möglichkeit, vor Ort und elektronisch die 
für die Aufnahme und Ausübung ihrer Tätigkeit notwendigen Informationen zu erhalten (vgl. Tz (45)).

– Vollendung des Energiebinnenmarkts
Die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes setzt die Binnenmarktrichtlinien Strom und Gas des 3. Energiebin-
nenmarktpakets der EU zur Regulierung der Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetze um (vgl. Tz (64)).

– Vollständige Umsetzung des Freihandelsabkommens mit Korea
Die Bundesregierung unterstützt die rasche vollständige Umsetzung des am 1. Juli 2011 vorläufig in Kraft getrete-
nen Freihandelsabkommens mit Südkorea (vgl. Tz (104)).

8 Vgl. Mitteilungen der Kommission: Jahreswachstumsbericht 2012. Brüssel, den 23. November 2011.
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IV. Der Euro-Plus-Pakt

(51) Der auf deutsche und französische Initiative hin im 
vergangenen Jahr von den europäischen Staats- und Re-
gierungschefs beschlossene Euro-Plus-Pakt soll insbe-
sondere die Wettbewerbsfähigkeit der Teilnehmerstaaten 
verbessern. Dies ist wesentlich, um eine höhere Beschäf-
tigung sowie ein dauerhaftes und stetiges Wachstum zu 
erreichen und so einen Beitrag zu leisten, dass alle Mit-
gliedstaaten in der Lage sind, dauerhaft die Tragfähigkeit 
ihrer öffentlichen Finanzen zu gewährleisten. Dem Pakt 
haben sich neben allen Euro-Mitgliedstaaten auch sechs 
Nicht-Euro-Mitgliedstaaten angeschlossen (Dänemark, 
Polen, Lettland, Litauen, Bulgarien und Rumänien); er 
steht weiterhin den anderen EU-Mitgliedstaaten zur Teil-
nahme offen. Der Pakt nennt vier Zielbereiche:

– Förderung der Wettbewerbsfähigkeit

– Förderung der Beschäftigung

– Verbesserung der langfristigen Tragfähigkeit der öf-
fentlichen Finanzen

– Stärkung der Finanzstabilität

Die Teilnehmerstaaten am Euro-Plus-Pakt verpflichten 
sich jährlich auf höchster Ebene zu konkreten Maßnah-
men, mit denen die Ziele des Pakts verwirklicht werden 
sollen. Diese Selbstverpflichtungen sind innerhalb von 
12 Monaten umzusetzen. Die Auswahl der Selbstver-
pflichtungen liegt in nationaler Verantwortung, soll aber 
insbesondere Probleme in den vier genannten Zielfeldern 
adressieren. Die letztjährigen sowie die jeweils neuen 
Selbstverpflichtungen sind in den Nationalen Reformpro-
grammen sowie in den Stabilitätsprogrammen darzulegen 
und werden von der Kommission, dem Rat und der Euro-
Gruppe im Rahmen des Europäischen Semesters bewer-
tet. 

1. Deutsches Aktionsprogramm 2011
für den Euro-Plus-Pakt

(52) Die Bundesregierung hat am 23. März 2011 das 
deutsche Aktionsprogramm 2011 mit 22 Selbstverpflich-
tungen beschlossen, die wie folgt umgesetzt wurden.

Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 9

(53) Die Forschungsschwerpunkte des Rahmenprogramms 
liegen in den Bereichen Nanotechnologie, Photonik, IKT-
Systeme, Produktionstechnologien und Dienstleistungen. 
Zudem werden flankierende innovationspolitische Quer-
schnittsmaßnahmen und neue strategische Ansätze zur 

Förderung von Innovationen initiiert. Das Rahmenpro-
gramm wird gegenwärtig abschließend abgestimmt. 

(54) Die Bundesregierung hat ein Gesetz zur Verbesse-
rung der Feststellung und Anerkennung im Ausland er-
worbener Berufsqualifikationen vorgelegt, mit dem aus-
ländische Berufsausbildungen künftig besser gewürdigt 
werden (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 1). Das Gesetz wurde am 
29. September 2011 im Deutschen Bundestag verabschie-
det, der Bundesrat hat am 4. November 2011 zugestimmt. 
Es wird am 1. April 2012 in Kraft treten.

Das Gesetz sieht im Zuständigkeitsbereich des Bundes 
für alle Personen mit einem im Ausland erworbenen Ab-
schluss einen Anspruch auf eine individuelle Gleichwer-
tigkeitsprüfung durch ein transparentes, zügiges Bewer-
tungsverfahren vor. Gleichzeitig besteht weiter die 
Notwendigkeit, die Anerkennungspraxis beim Vollzug 
des Bundesgesetzes auch zwischen den Ländern zu ver-
einheitlichen. Die Länder sind bestrebt, die Verfahren und 
Zuständigkeiten zu bündeln und zu vereinheitlichen. Da-
neben haben die Länder für die Berufe, die in ihrer Zu-
ständigkeit geregelt sind, ein Musteranerkennungsgesetz 
für einheitliche Verfahrensabläufe erarbeitet. Gleichwer-
tigkeitsentscheidungen eines Landes sollen auch in allen 
anderen Ländern Gültigkeit besitzen.

(55) Die Exzellenzinitiative wird fortgesetzt. Mir ihr för-
dern Bund und Länder Exzellenzcluster, Graduierten-
schulen und Zukunftskonzepte von Universitäten. In der 
zweiten Phase bis 2017 stellen Bund und Länder ein Ge-
samtfördervolumen von 2,7 Mrd. Euro zur Verfügung. 
Die Förderentscheidung zur zweiten Phase fällt im 
Sommer 2012 (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 3).

(56) Bund und Länder haben den Hochschulpakt 2020 
für eine zweite Programmphase von 2011 bis 2015 ver-
längert (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 4). 

„1. Mit dem Rahmenprogramm Schlüsseltechnologien 
und Querschnittsmaßnahmen (Arbeitstitel) soll die 
Spitzenstellung Deutschlands in den Schlüsseltech-
nologien gesichert und ausgebaut werden.“9

9 Vgl. Nationales Reformprogramm Deutschland 2011.

„2. Die Bundesregierung hat im März 2011 einen Ge-
setzentwurf beschlossen, dessen Ziel es ist, die 
Einbindung von Fachkräften mit Auslandsqualifi-
kationen in das Wirtschaftsleben maßgeblich zu 
verbessern und die Integration von Migrantinnen 
und Migranten in den deutschen Arbeitsmarkt zu 
fördern.“

„3. Die Bundesregierung fördert mit der Exzellenzini-
tiative Graduiertenschulen, Exzellenzcluster und 
Zukunftskonzepte an Hochschulen. Ziel ist die För-
derung von international sichtbarer Spitzenfor-
schung einschließlich der Nachwuchsförderung.“

„4. Der Bund stellt für den Hochschulpakt in den Jah-
ren 2011 bis 2015 insgesamt Mittel in Höhe von 
rund 4,7 bis 4,9 Mrd. Euro zur Verfügung, die Län-
der stellen die Gesamtfinanzierung sicher.“
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Der Hochschulpakt 2020 besteht aus drei Säulen. Ziel der 
ersten Säule ist ein bedarfsgerechtes Studienangebot. Bis 
zum Jahr 2010 wurde das Ziel von rund 90 000 zusätzli-
chen Studienanfängern um mehr als das Doppelte über-
troffen. In der zweiten Phase des Pakts von 2011 bis 2015 
wird sich die Zahl der zusätzlichen Studienanfänger auf-
grund der Aussetzung von Wehr- und Zivildienst – je 
nach Inanspruchnahme der Bundesfreiwilligendienste – 
auf rund 320 000 bis 335 000 Personen erhöhen; prognos-
tiziert worden waren ursprünglich 275 420 zusätzliche 
Studienanfänger. Daher stellt der Bund in der zweiten 
Phase mit 4,7 bis 4,9 Mrd. Euro insgesamt deutlich mehr 
Mittel als zuvor vorgesehen für den Ausbau der Studien-
angebote zur Verfügung. Die Länder stellen die Gesamtfi-
nanzierung sicher. 

Über die zweite Säule des Paktes finanziert der Bund pau-
schale Zuschläge in Höhe von 20 Prozent auf Projekte, 
die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert 
werden. Für diese Stärkung der Forschung an Hochschu-
len stehen in den Jahren 2011 bis 2015 rund 1,7 Mrd. 
Euro zur Verfügung. 

Als dritte Säule des Hochschulpaktes wurde das Pro-
gramm für bessere Studienbedingungen und mehr Quali-
tät in der Lehre (Qualitätspakt Lehre) beschlossen. Der 
Bund stellt hierfür bis 2020 rund 2 Mrd. Euro zur Verfü-
gung, die Länder stellen die Gesamtfinanzierung sicher. 
Davon profitieren 186 Hochschulen in Deutschland (vgl. 
Tabelle II lfd. Nr. 5). 

(57) Ab 2013 hat jedes Kind ab dem ersten Lebensjahr 
einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Die 
Evaluation zeigt, dass das Ausbauziel von 750 000 Be-
treuungsplätzen bis 2013 erreicht werden kann (vgl. 
Tz. (33)). Bei der Kindertagespflege fördert der Bund 
– unter anderem seit August 2011 mit einem Weiterbil-
dungszuschuss – die Erst- und Weiterbildung von Tages-
pflegepersonen nach Mindeststandards. Im Jahr 2011 hat 
der Bund zudem das Programm Anschwung für frühe 
Chancen gestartet, das lokale Initiativen für frühkindliche 
Entwicklung fördert (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 7). 

(58) Ein besonderes Augenmerk gilt der Erhöhung der 
Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen in sozia-
len Risikolagen. Mit der Offensive Frühe Chancen ver-
stärkt der Bund die frühe Sprachförderung, um die Chan-
cen für eine erfolgreiche Teilhabe am Bildungssystem zu 
erhöhen. Dafür stellt der Bund bis zum Jahr 2014 rund 
400 Mio. Euro zur Verfügung. Im ersten Quartal 2012 
werden weitere 1 000 Schwerpunkt-Kitas bewilligt, so 
dass dann an insgesamt rund 4 000 Standorten die 
Sprachentwicklung der Kinder besonders gefördert wer-
den kann (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 6). Zudem werden lokale 

Bündnisse für Bildung gegründet, die ab 2013 außerschu-
lische Maßnahmen insbesondere der kulturellen Bildung 
für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche durch-
führen (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 7). 

(59) Die Bundesregierung hat die jährlichen Investitio-
nen in Schiene, Straße und Wasserstraße in der mittelfris-
tigen Finanzplanung auf einem hohen Niveau von rund 
10 Mrd. Euro stabilisiert. Darüber hinaus hat die Bundes-
regierung die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur 
des Bundes für das Jahr 2012 um 500 Mio. Euro und für 
den Zeitraum 2013 bis 2016 um insgesamt nochmals 
500 Mio. Euro erhöht.

(60) Mit der Novellierung des Telekommunikationsge-
setzes stärkt die Bundesregierung den Wettbewerb und 
Verbraucherschutz im Telekommunikationssektor. Zudem 
werden die Rahmenbedingungen für wettbewerbskon-
forme Investitionen in neue hochleistungsfähige Netze 
verbessert (vgl. Tz. (47) und Tabelle I lfd. Nr. 23).

Die Novellierung des Telekommunikationsgesetzes 
wurde im Oktober 2011 vom Bundestag beschlossen. In 
dem vom Bundesrat angerufenen Vermittlungsausschuss 
kam es am 8. Februar 2012 zu einer Einigung. Das Gesetz 
wird voraussichtlich Anfang März 2012 in Kraft treten.

(61) Die Bundesregierung hat bereits im Mai 2011 ein 
Regierungsprogramm Elektromobilität beschlossen, das 
derzeit zügig umgesetzt wird. Für die erfolgreiche Ein-
führung der Elektromobilität in Deutschland ist es aus 
Sicht der Bundesregierung erforderlich, Kräfte, Wissen, 
Erfahrungen und Aktivitäten in diesem Bereich zu bün-
deln. Hierzu sollen unter anderem mit dem Aufbau von 
regionalen Schaufenstern und der Entwicklung von tech-
nischen Leuchtturmprojekten zwei innovative Instru-
mente etabliert werden, die insbesondere auch FuE-
Aspekte der Elektromobilität adressieren. Darüber hinaus 
fördert die Bundesregierung auch die Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie mit dem Nationalen Inno-

„5. Die Bundesregierung setzt den Weg des Ausbaus 
und der Verbesserung der Qualität der Kinderbe-
treuung konsequent fort. Die „Offensive frühe 
Chancen: Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integra-
tion“ ist ein weiterer wichtiger Schritt auf diesem 
Weg.“

„6. Die Bundesregierung wird die Mittel für den Aus- 
und Neubau sowie Erhalt der Verkehrsinfrastruktur 
des Bundes 2012 auf rd. 10 Mrd. € aufstocken.“

„7. Deutschland wird mit der Novellierung des Tele-
kommunikationsgesetzes die Voraussetzungen für 
einen vorrangig marktgetriebenen Ausbau einer 
leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur weiter ver-
bessern.“

„8. Die Bundesregierung wird ein „Regierungspro-
gramm Elektromobilität“ zur umfassenden Innova-
tionsförderung im Bereich elektrischer Antriebe 
vorlegen. (Veröffentlichung des Regierungspro-
gramms Elektromobilität voraussichtlich im Juni)“
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vationsprogramm in Höhe von 700 Mio. Euro bis zum 
Jahr 2016.

(62) In dem zum 1. Januar 2012 novellierten Erneuer-
bare-Energien-Gesetz werden erstmalig gezielte Anreize 
für eine stärkere Markt- und Systemintegration der er-
neuerbaren Energien gesetzt (vgl. Tz (49) und Tabelle I 
lfd. Nr. 24).

(63) Um Fehlverhalten bei der Preisbildung im Großhan-
delsmarkt aufzudecken und den Wettbewerb auf den 
Strommärkten zu stärken, wird die Bundesregierung eine 
Markttransparenzstelle für den Großhandel mit Strom 
und Gas einrichten. Die Markttransparenzstelle soll An-
fang 2013 ihre Arbeit aufnehmen.

(64) Die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes setzt die 
Binnenmarktrichtlinien Strom und Gas des 3. Energiebin-
nenmarktpakets der EU zur Regulierung der Elektrizitäts- 
und Gasversorgungsnetze um. Die Novelle stellt einen of-
fenen, fairen und wettbewerbsgerechten Netzzugang für 
alle Anbieter sicher, schafft Grundlagen für ein beschleu-
nigtes, transparentes Planungs- und Genehmigungsver-
fahren für die Stromnetze, die Ausgangspunkt für die 
weiterführenden Regelungen des Netzausbaubeschleuni-
gungsgesetzes sind. Ziel ist es, einen wirksamen und un-
verfälschten Wettbewerb bei der Versorgung mit Elektri-
zität und Gas zu gewährleisten. Das Gesetz trägt so zu 
einer sicheren, preisgünstigen, effizienten und umwelt-
verträglichen leitungsgebundenen Versorgung der All-
gemeinheit mit Elektrizität und Gas bei (vgl. Tabelle II 
lfd. Nr. 11 und 12). 

Die Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes ist am 
4. August 2011 in Kraft getreten.

(65) Mit dem raschen Aufbau neuer Wind- und Solar-
kapazitäten werden zusätzliche Stromübertragungsnetze 
nötig. Die Bundesregierung hat die Genehmigungsver-
fahren beschleunigt (vgl. Tabelle lfd. Nr. 14). Die Netzan-
bindung von Offshore-Parks wurde erleichtert, indem 
eine Sammelanbindung von Windparks ermöglicht wird. 
Auch können Gemeinden, durch deren Gebiet künftig 
Stromtrassen verlaufen werden, mit den Netzbetreibern 
im Rahmen der Anreizregulierung einen finanziellen 
Ausgleich vereinbaren. Erstmals werden zudem 10-jäh-
rige Netzentwicklungspläne für die großen Stromübertra-

gungs- und Gasfernleitungsnetze erstellt, bei denen Be-
troffene umfangreich beteiligt werden. Unter bestimmten 
Voraussetzungen führt zudem die Bundesnetzagentur die 
Planungs- und Genehmigungsverfahren für überregionale 
Leitungen aus einer Hand durch. In der Plattform Zu-
kunftsfähige Energienetze werden zudem Handlungs-
empfehlungen zu Netzausbau, -modernisierung und -si-
cherheit entwickelt (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 16). 

(66) Die Bundesregierung ergänzt ihre Energie- und 
Klimapolitik durch eine verbesserte Förderung von For-
schung und Entwicklung zukunftsfähiger Energietechno-
logien. Sie hat deshalb im August 2011 das 6. Energie-
forschungsprogramm verabschiedet, mit dem Forschung 
und Entwicklung unter anderem in den Bereichen erneu-
erbare Energien und Energieeffizienz unterstützt wird. 

(67) Hierfür stellt sie in den Jahren 2011 bis 2014 vo-
raussichtlich rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung. Dies 
sind 75 Prozent mehr als von 2006 bis 2009. Ein Teil die-
ses Betrages wird aus dem Energie- und Klimafonds zur 
Verfügung gestellt. 

Aufgabe des 6. Energieforschungsprogramms ist es, zu-
kunftsfähige Energietechnologien kostengünstiger zu ma-
chen und dadurch den Weg für eine schnelle Marktdurch-
dringung zu ebnen. Es konzentriert sich auf die 
Leitlinien: 

– Strategische Fokussierung der Förderung: Im Zentrum 
der Forschungsförderung stehen erneuerbare Ener-
gien, Energieeffizienz, Energiespeichertechnologien, 
Netztechnik, Integration der erneuerbaren Energien in 
die Energieversorgung und das Zusammenwirken die-
ser Technologien.

– Ressortübergreifende Zusammenarbeit auf ausgewähl-
ten, wichtigen Feldern: Eine erste gemeinsame För-
derinitiative Energiespeicher wurde bereits ins Leben 
gerufen. Dafür stehen 200 Mio. Euro zur Verfügung. 
Weitere gemeinsame Initiativen zu den Themen Netze 
und Solares Bauen – energieeffiziente Stadt sollen fol-
gen.

– Ausbau der internationalen Kooperation: Dabei geht 
es insbesondere um die Vernetzung der Forschungs-
arbeiten innerhalb der EU und die Zusammenarbeit im 
Rahmen des Energietechnologienetzwerks der Inter-
nationalen Energieagentur.

– Abstimmung und Koordination der Energiefor-
schungsaktivitäten: Dazu wird die Koordinierungs-
plattform Energieforschungspolitik ausgebaut und ge-
stärkt.

„9. Deutschland wird den Wettbewerb bei Strom und 
Gas stärken: Für den Großhandel mit Strom und 
Gas wird eine Markttransparenzstelle eingerichtet, 
um Preismanipulationen zu Lasten der Energiever-
braucher schnell aufdecken und sanktionieren zu 
können.“

„10. Auch durch die Umsetzung der Dritten Binnen-
marktrichtlinie Strom/Gas in nationales Recht (No-
vellierung des EnWG) soll der Wettbewerb auf den 
Strom- und Gasmärkten weiter gestärkt werden. 
Zugleich werden die Voraussetzungen für einen be-
schleunigten Netzausbau geschaffen.“

„11. Deutschland wird ein neues Energieforschungspro-
gramm auflegen. Mit einer veränderten Schwer-
punktsetzung und einer verbesserten finanziellen 
Ausstattung aus dem Sonderfondvermögen nach 
Maßgabe des Wirtschaftsplans des Energie- und 
Klimafonds wird dies einen wichtigen Beitrag für 
den Umbau des Energiesystems hin zu erneuerba-
ren Energien leisten.“ 
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– Einrichtung eines Informationssystems, um die Trans-
parenz der Förderpolitik zu erhöhen und die Bewer-
tung von technologischen Entwicklungen im Energie-
bereich zu verbessern. Auf Grundlage dieses 
Informationssystems wird die Bundesregierung einen 
Bundesbericht Energieforschung vorlegen.

(68) Um den Wettbewerb zu stärken und das Verkehrs-
angebot für den Verbraucher zu verbessern, wird im Rah-
men des Gesetzes zur Änderung personenbeförderungs-
rechtlicher Vorschriften der Fernbuslinienverkehr 
weitgehend liberalisiert (vgl. Tabelle I lfd. Nr. 22). 

Der Gesetzentwurf zur Änderung personenbeförderungs-
rechtlicher Vorschriften liegt vor und soll im Lauf des 
Jahres 2012 in Kraft treten.

(69) Die Bundesregierung will mit der 8. Novelle des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) den 
allgemeinen Wettbewerbsrahmen in Deutschland moder-
nisieren. Die Novelle soll die Wettbewerbsregeln insbe-
sondere im Bereich der Fusionskontrolle und der Miss-
brauchsaufsicht weiter verbessern. Die Novelle zielt 
darauf ab, die Unterschiede zwischen deutscher und euro-
päischer Fusionskontrolle zu verringern, um Fusionsvor-
haben weitgehend gleichlaufend beurteilen zu können. 
Bei der Missbrauchsaufsicht behält die Novelle die im 
Verhältnis zum europäischen Recht strengeren deutschen 
Vorschriften bei, um kleine und mittlere Unternehmen 
weiter effektiv vor missbräuchlichem Verhalten zu schüt-
zen. Gleichzeitig sollen die Regelungen aber einfacher, 
verständlicher und damit anwenderfreundlicher gestaltet 
werden. Die auf europäischer Ebene bereits heute beste-
hende Entflechtungsmöglichkeit beim Missbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung, die auch für deutsche Un-
ternehmen gilt, soll nun in den Text des GWB übernom-
men werden. Die Rolle der Verbraucherverbände bei der 
privaten Kartellrechtsdurchsetzung soll gestärkt werden. 
Schließlich soll die Novelle das kartellrechtliche Buß-
geldverfahren effizienter gestalten.

Der Regierungsentwurf für die Novelle des GWB wurde 
im März 2012 vom Kabinett beschlossen; sie soll 2013 in 
Kraft treten.

Förderung der Beschäftigung

(70) Im Rahmen des Wettbewerbs Aufstieg durch Bil-
dung: offene Hochschulen fördern Bund und Länder 
gemeinsam Hochschulen mit Studienangeboten für Wie-
dereinsteiger mit Familie, Berufstätige oder Berufsrück-
kehrer. Für innovative, nachfrageorientierte und nachhal-
tig angelegte Gesamtkonzepte werden den Hochschulen 
zusätzliche Mittel als Anschubfinanzierung zur Verfü-
gung gestellt, mit denen sie Studienangebote für ein le-
benslanges wissenschaftliches Lernen auf- und ausbauen 
können. Die erste Runde des Wettbewerbs ist im Jahr 
2011 gestartet, die Förderung hat im Oktober 2011 be-
gonnen (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 19).

(71) Mit der gemeinsamen Nationalen Strategie für Al-
phabetisierung und Grundbildung Erwachsener (vgl. Ta-
belle II lfd. Nr. 20) haben sich Bund und Länder das Ziel 
gesetzt, den funktionalen Analphabetismus deutlich zu 
reduzieren; sie soll Erwachsene motivieren, ihr Qualifika-
tionsniveau zu verbessern. Mit weiteren Partnern – u. a. 
Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften, Kirchen, Stiftun-
gen und Kommunen sowie Einrichtungen der Erwachse-
nen- und Weiterbildung – wird ein Gesamtkonzept zur 
Verringerung von funktionalem Analphabetismus verein-
bart. Die Strategie wurde im Dezember 2011 gestartet.

(72) Im Jahr 2011 hat die Bundesregierung die Instru-
mente der aktiven Arbeitsmarktpolitik reformiert und ih-
ren Einsatz effektiver und effizienter gestaltet. Das Ge-
setz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am 
Arbeitsmarkt zielt darauf, die zur Verfügung stehenden 
Mittel besser zu nutzen und die Integration in Erwerbstä-
tigkeit, insbesondere in sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung, zu beschleunigen. Mit dem Gesetz werden 
die örtlichen Entscheidungskompetenzen gestärkt. Flexi-
bel einsetzbare Arbeitsmarktinstrumente sollen durch die 
Vermittlungsfachkräfte vor Ort auf die individuellen Un-
terstützungssituationen zugeschnitten werden können. 
Die Qualitätssicherung bei der Einbindung von Arbeits-
marktdienstleistern wird ausgebaut und gestärkt. Die Zahl 
der Arbeitsmarktinstrumente wurde um rund ein Drittel 
reduziert, der Handlungsspielraum der Arbeitsförderung 
ausgebaut. 

Das Gesetz wurde Ende 2011 von Bundestag und Bun-
desrat verabschiedet; Teile sind bereits seit 2011 in Kraft, 
andere treten in diesem Jahr in Kraft (vgl. Tabelle II 
lfd. Nr. 21).

„12. Weitere Öffnung von geschützten Sektoren: Liberali-
sierung des Fernlinienbusverkehrs (Kabinettbeschluss 
voraussichtlich April 2011, Inkrafttreten 2012)“

„13. Verbesserte Rahmenbedingungen für Unterneh-
men, GWB-Novelle; Stärkung des Wettbewerbs 
u. a. durch Entflechtungsinstrument als „Ultima 
Ratio“; (GE-Vorlage voraussichtlich 2011)“

„14. Die Bundesregierung und die Regierungen der 
Länder der Bundesrepublik Deutschland unterstrei-
chen mit dem Wettbewerb „Aufstieg durch Bil-
dung: offene Hochschulen“ ihre gemeinsamen An-
strengungen in der Förderung von Wissenschaft 
und Forschung.“

„15. Bund und Länder wollen mit einem Grundbil-
dungspakt gemeinsam gegen fehlende und man-
gelnde Schreib- und Lesekenntnisse von Erwachse-
nen vorgehen.“

„16. Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente 
(Reduzierung der Zahl von Instrumenten, breitere 
Ermessensspielräume, besseres Controlling; Ein-
leitung Gesetzgebung 1. Hj. 2011, Inkrafttreten 
2012)“
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(73) Zur Unterstützung der pflegenden Angehörigen ist 
am 1. Januar 2012 das Gesetz zur Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf in Kraft getreten, mit dem die Familien-
pflegezeit eingeführt worden ist (vgl. Tabelle II lfd. 
Nr. 22). 

Bei der Familienpflegezeit handelt es sich um eine auf 
höchstens 24 Monate befristete Teilzeit-Option mit einer 
staatlich geförderten Aufstockung des pflegebedingt ver-
minderten Arbeitsentgelts. Basis ist eine vertragliche 
Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
Arbeitgeber, die ihren Beschäftigten während der Pflege-
phase einen Entgeltvorschuss gewähren, der die Hälfte 
der pflegebedingten Einkommenseinbuße ausgleicht, 
können dies mit einem zinslosen Bundesdarlehen finan-
zieren. Den Vorschuss zahlen die Beschäftigten im An-
schluss an die Pflege zurück, indem sie – bei früherem 
Beschäftigungsumfang – zunächst ein weiterhin reduzier-
tes Arbeitsentgelt erhalten. Mit diesem Instrument kann 
für Beschäftigte, die ihre pflegebedürftigen Angehörigen 
betreuen, das Risiko einer dauerhaften Reduzierung der 
Arbeitszeit oder gar eines gänzlichen Ausscheidens aus 
dem Erwerbsleben deutlich reduziert werden; gleichzeitig 
hilft das Gesetz den Unternehmen, Fachkräfte zu halten.

(74) Die Bundesregierung hat zum 1. Januar 2011 den 
Internationalen Jugendfreiwilligendienst und zum 1. Juli 
2011 den Bundesfreiwilligendienst für Menschen aller 
Altersstufen eingeführt. Ebenfalls im vergangenen Jahr 
hat sie die Bundesförderung der Jugendfreiwilligen-
dienste erhöht (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 23).  

Durch Freiwilligendienste werden persönliche und so-
ziale Kompetenzen gestärkt und Kenntnisse in unter-
schiedlichen, häufig sozialen oder ökologischen Berufs-
feldern erworben. Die Einbeziehung von Migranten 
sowie von Menschen mit besonderen Benachteiligungen 
in die Freiwilligendienste soll verstärkt werden, da diese 
besonders geeignet sind, die soziale Inklusion von be-
nachteiligten Jugendlichen und Menschen mit Migra-
tionshintergrund zu unterstützen. Dazu dient zum einen 
die Möglichkeit, Freiwillige mit dem Bedarf besonderer 
pädagogischer Begleitung zusätzlich zu fördern. Dies soll 
im Freiwilligenjahrgang 2012/13 verstärkt genutzt wer-
den. 

Verbesserung der langfristigen Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen

(75) Schon im Jahr 2011 unterschritt die Defizitquote für 
die öffentlichen Haushalte insgesamt mit 1,0 Prozent das 
3-Prozent-Maastricht-Kriterium wieder deutlich, nach-
dem sie im Jahr 2010 noch 4,3 Prozent betragen hatte. 
Deutschland erfüllte damit die Vorgaben des Europäi-
schen Stabilitäts- und Wachstumspakts bereits zwei Jahre 
früher, als es im Defizitverfahren aus dem Jahr 2009 von 
der Europäischen Union gefordert worden war. 

Die Bundesregierung hat die positiven konjunkturellen 
Effekte weitgehend zur Senkung der jährlichen Neuver-
schuldung genutzt. Sie unterschreitet den Abbaupfad für 
das strukturelle Defizit, der von der Schuldenregel vorge-
geben wird, im Jahr 2011 mit einer vorläufigen Ist-Netto-
kreditaufnahme von 17,3 Mrd. Euro deutlich. 

Im Bundeshaushalt 2012 ist eine Nettokreditaufnahme 
von 26,1 Mrd. Euro vorgesehen. Damit unterschreitet die 
Bundesregierung erneut die maximal zulässige Nettokre-
ditaufnahme deutlich. 

Stärkung der Finanzstabilität

(76) Mit dem Gesetz zur Stärkung des Anlegerschutzes 
und Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Kapital-
marktes (Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungs-
gesetz) wird insbesondere die Aufsicht im Bereich der 
Anlageberatung intensiviert. Mitarbeiter in der Anlage-
beratung, Vertriebsverantwortliche und die Mitarbeiter, 
die mit der Überwachung der Rechtskonformität beauf-
tragt sind (Compliance-Beauftragte), sind künftig in einer 
– nicht öffentlich einsehbaren – Datenbank bei der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu 
registrieren. Es wurde gesetzlich geregelt, dass diese Mit-
arbeiter sachkundig und zuverlässig sein müssen. Die 
BaFin ist künftig befugt, einem Unternehmen den Einsatz 
von Mitarbeitern bei deren Fehlverhalten für bis zu zwei 
Jahre zu untersagen.

(77) Durch das Gesetz werden Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen ferner verpflichtet, ihren Kunden bei 
der Anlageberatung ein kurzes und verständliches Infor-
mationsblatt zur Verfügung zu stellen, in dem die wesent-

„17. Ziel der Familienpflegezeit ist die bessere Verein-
barkeit von beruflichen Anforderungen und pflege-
rischen Aufgaben durch eine gesteigerte Bereit-
schaft der Unternehmen, Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern Zeit für die Pflege ihrer Angehöri-
gen zu ermöglichen.“

„18. Ziel des Bundesfreiwilligendienstes ist es, auch zu-
künftig möglichst vielen Menschen die Möglich-
keit der Berufsorientierung bzw. des Wiederein-
stiegs in den Beruf durch einen Freiwilligendienst 
besonders im sozialen Bereich zu geben.“

„19. Vorzeitiges Erreichen der Vorgaben im Rahmen des 
Defizitverfahrens. Unterschreitung des 3%-Refe-
renzwertes bereits 2011, gefordert war bis 2013.“

„20. Unterschreiten des Abbaupfades der Schulden-
bremse für den Bundeshaushalt in 2011 und 2012.“

„21. Effizientere Regulierung und Beaufsichtigung des 
Kapitalmarkts zur Stärkung des Anlegerschutzes 
und Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Kapi-
talmarkts (Anlegerschutz- und Funktionsverbesse-
rungsgesetz, wurde am 18. März vom Bundesrat 
angenommen und soll in den nächsten Wochen ver-
kündet werden.)“
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lichen Eigenschaften (insbesondere Funktionsweise, Risi-
ken und Kosten) der empfohlenen Finanzinstrumente 
dargestellt sind. Auf diese Weise soll sichergestellt wer-
den, dass Anleger die Funktionsweise und die Risiken 
von Finanzprodukten, die sie erwerben, verstehen.

(78) Darüber hinaus werden neue Meldepflichten einge-
führt, die sich insbesondere auf Finanzinstrumente er-
strecken, die lediglich einen Zahlungsausgleich, jedoch 
kein Recht auf den Erwerb von Aktien vorsehen. Hier-
durch soll ein intransparenter Aufbau von Beteiligungen 
an Unternehmen (Anschleichen) erschwert werden.

(79) Schließlich beinhaltet das Gesetz die Einführung ei-
ner Mindesthaltedauer und einer Kündigungsfrist für of-
fene Immobilienfonds.

(80) Das Gesetz ist überwiegend bereits in Kraft; die 
letzten Regelungen treten zum 1. November 2012 in 
Kraft.

(81) Mit dem Inkrafttreten der Restrukturierungsfonds-
verordnung am 26. Juli 2011 und der erstmaligen Erhe-
bung von Beiträgen zum Restrukturierungsfonds im Jahr 
2011 stehen künftig Mittel zur Finanzierung von Maß-
nahmen nach dem Restrukturierungsgesetz zur Verfü-
gung. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, eine in 
Schieflage geratene systemrelevante Bank ohne Gefähr-
dung der Stabilität des Finanzsystems zu restrukturieren 
oder abzuwickeln und dabei den Haushalt zu schonen 
(vgl. Tabelle I lfd. Nr. 3).

2. Deutsches Aktionsprogramm 2012
für den Euro-Plus-Pakt

(82) Die Bundesregierung hat am 21. März 2012 das 
deutsche Aktionsprogramm 2012 mit sieben konkreten 
Selbstverpflichtungen beschlossen (vgl. Kasten 2). Diese 
Maßnahmen werden ab dem Jahr 2012 neu verabschiedet 
oder umgesetzt. Teilweise müssen sie die vorgesehenen 
parlamentarischen Verfahren – unter Einbindung der Län-
der – noch durchlaufen. Die Maßnahmen des Aktionspro-
gramms tragen dazu bei, die Ziele der EU-2020-Strategie 
zu erreichen und den weiteren Anforderungen der wirt-
schaftspolitischen Koordinierung in der Europäischen 
Union Rechnung zu tragen.

„22. Beteiligung des Bankensektors an den Kosten für 
die Bewältigung einer Bankschieflage (Restrukturie-
rungsfondsverordnung wurde vom Kabinett am 
2. März 2011 beschlossen; nach Zustimmung des Bun-
desrates soll sie im Sommer 2011 in Kraft treten).“

K a s t e n  2

Das deutsche Aktionsprogramm 2012 für den Euro-Plus-Pakt

1. Deutschland wird das mittelfristige Haushaltsziel des Stabilitäts- und Wachstumspaktes bereits im Jahr 2012 er-
reichen (medium-term objective für Deutschland: struktureller Finanzierungssaldo -0,5 Prozent des Bruttoinlands-
produkts). Die Bundesregierung wird zudem den Abbaupfad der Schuldenbremse für den Bundeshaushalt auch im 
Jahr 2013 unterschreiten.

2. Durch eine Korrektur des Einkommensteuertarifs werden in zwei Schritten zum 1. Januar 2013 und zum 1. Januar 
2014 Steuermehrbelastungen aufgrund der kalten Progression abgebaut. Die vom Arbeitskreis Steuerschätzungen 
im November 2011 prognostizierten Steuermehreinnahmen für die nächsten Jahre eröffnen hierfür einen finanziel-
len Spielraum von jährlich 6 Mrd. Euro. 

3. Mit dem Gesetz zur Stärkung der deutschen Finanzaufsicht soll Anfang 2013 insbesondere die makroprudentielle 
Überwachung verbessert werden. Hierzu wird unter anderem ein Ausschuss für Finanzstabilität errichtet. Die 
Bundesbank erhält zur Überwachung der makroprudentiellen Risiken zusätzliche Datenerhebungsrechte.

4. Damit die Finanzmarktstabilität auch im Falle einer systemischen Krise gesichert werden kann, wird der Finanz-
marktstabilisierungsfonds (SoFFin) mit dem 2. Finanzmarktstabilisierungsgesetz befristet bis Ende 2012 reakti-
viert. Die Öffnung des SoFFin für neue Anträge sorgt einer möglichen Gefährdung des Finanzsystems vor, insbe-
sondere für den Fall, dass privatwirtschaftliche Lösungen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis von Instituten 
scheitern. Hierzu werden auch der Finanzaufsicht größere Handlungsmöglichkeiten eröffnet.

5. Die Bundesregierung beabsichtigt, die Finanzierung von Wagniskapital in Deutschland bis Mitte 2013 zu stärken. 
Insbesondere wird der Grundstein für eine verbesserte Investitionsförderung für Business Angels bereits in diesem 
Jahr gelegt. Anpassungen einzelner steuerrechtlicher Rahmenbedingungen werden geprüft und wo erforderlich 
mit der EU-Kommission besprochen.

6. Nach Einschätzung der Bundesregierung auf der Basis der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Projektion 2012 wird 
der Beitragssatz zur Gesetzlichen Rentenversicherung Anfang 2013 erneut sinken können. 

7. Die Bundesregierung wird die Zuwanderung von ausländischen Fachkräften aus Drittstaaten noch in diesem Jahr 
deutlich erleichtern und unbürokratischer gestalten. Unter anderem wird die Gehaltsschwelle, ab der sich auslän-
dische Hochqualifizierte in Deutschland sofort niederlassen dürfen, spürbar gesenkt. Zudem wird zum 1. April 
2012 das Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikatio-
nen in Kraft treten.

Alle Maßnahmen stehen im Einklang mit dem am 21. März 2012 im Kabinett gefassten Eckwertebeschluss zum Bun-
deshaushalt 2013 und zum Finanzplan 2012 bis 2016. 
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V. Weitere Maßnahmen zur Umsetzung der 
Integrierten Leitlinien für Wachstum und 
Beschäftigung in Deutschland

(83) Im Folgenden werden weitere wesentliche Maßnah-
men vorgestellt, die Bund und Länder für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum in Deutschland 
umsetzen. Der Fokus liegt dabei auf Maßnahmen, die seit 
Verabschiedung des Nationalen Reformprogramms 2011 
geplant oder umgesetzt wurden. Die Maßnahmen sind 
entsprechend der Integrierten Leitlinien für Wachstum 
und Beschäftigung in Europa gegliedert.

Leitlinie 1: Qualität und langfristige Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen gewährleisten

(84) Angesichts der Verschuldungsprobleme im Eu-
roraum ist die zentrale Aufgabe der Finanzpolitik, das 
Vertrauen von Konsumenten, Unternehmen und Märkten 
in langfristig tragfähige Staatsfinanzen zu sichern. Dies 
schafft die Grundlage für mehr Investitionen und Konsum 
und damit für solides und breites Wachstum. Deshalb 
wird Deutschland die auf nationaler und internationaler 
Ebene eingegangenen Konsolidierungsverpflichtungen 
konsequent einhalten. Dazu gehören neben der im deut-
schen Grundgesetz verankerten Schuldenregel der Euro-
päische Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie der Fiskal-
vertrag.

(85) Die jüngste langfristige Analyse der deutschen 
Staatsfinanzen – der Dritte Bericht zur Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 1) aus dem 
Jahr 2011 – hat wesentliche Ansatzpunkte für eine Siche-
rung der Tragfähigkeit aufgezeigt: ein weiterer Abbau der 
strukturellen Erwerbslosigkeit, eine Erhöhung der Zu-
wanderung qualifizierter Arbeitskräfte und eine Verlänge-
rung der tatsächlichen durchschnittlichen Lebensarbeits-
zeit.

Leitlinien 2 und 3: Makroökonomische Ungleich-
gewichte beseitigen und Ungleichgewichte im
Euro-Währungsgebiet abbauen

(86) Der Mangel an Wettbewerbsfähigkeit in einzelnen 
Mitgliedstaaten war ein wesentlicher Auslöser dafür, dass 
das Vertrauen in eine stabile Wirtschafts- und Finanzent-
wicklung dieser Länder verloren ging. Deshalb wurde auf 
europäischer Ebene – parallel zur finanzpolitischen Über-
wachung im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspak-
tes – ein neues Verfahren zur Vermeidung und Korrektur 
makroökonomischer Ungleichgewichte eingeführt. 

Das neue Verfahren konzentriert sich in erster Linie auf 
Länder mit Schwächen in der Wettbewerbsfähigkeit, die 
sich unter anderem in einer steigenden Verschuldung, in 
steigenden Lohnstückkosten, fallenden Exportmarktan-
teilen oder hohen Leistungsbilanzdefiziten äußern kön-
nen. Denn erstens ist hier die Gefahr, dass andere Mit-
gliedstaaten in Mitleidenschaft gezogen werden, sehr viel 
größer als bei wettbewerbsfähigen Ländern mit Leis-
tungsbilanzüberschüssen; zweitens gehen hohe Leis-

tungsbilanzdefizite in der Regel mit steigender Auslands-
verschuldung einher, so dass sie die Zahlungsfähigkeit 
der betreffenden Mitgliedstaaten und somit die Funk-
tionsfähigkeit des Euroraums schwächen können. Die 
Bundesregierung begrüßt daher die Erklärung der Euro-
päischen Kommission, dass Leistungsbilanzüberschüsse 
in dem Verfahren kein Auslöser für Sanktionen sein kön-
nen. Sie sind gerechtfertigt, wenn sie – wie in Deutsch-
land – das Ergebnis wettbewerbsfähiger Unternehmen in 
funktionsfähigen Märkten sind und auf strukturellen 
Merkmalen beruhen, die das Spar- und Investitionsver-
halten beeinflussen. Der Saldo der Leistungsbilanz ist 
keine politische Zielgröße der Bundesregierung.

Die Europäische Kommission stellte zuletzt eine Verrin-
gerung gesamtwirtschaftlicher Ungleichgewichte fest. 
Offen ist allerdings, inwieweit diese Entwicklung nach-
haltiger Natur und nicht nur Ergebnis konjunktureller 
Effekte ist. Aus Sicht der Bundesregierung ist es ent-
scheidend, dass die Korrektur problematischer Ungleich-
gewichte marktwirtschaftlichen Anpassungsprozessen 
folgt oder auch Ergebnis von Strukturreformen zur Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit ist.

(87) Deutschland hat mit konsequenten strukturellen 
Verbesserungen auf den Arbeits- und Produktmärkten die 
Grundlagen für Innovationen, hohe Wettbewerbsfähig-
keit, robustes Wachstum und einen starken Beschäfti-
gungsaufbau gelegt. Damit konnte die deutsche Wirt-
schaft die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/09 
deutlich schneller überwinden als andere europäische 
Länder. Der wirtschaftliche Aufwärtsprozess setzt sich 
fort. Die Binnenwirtschaft wird mehr und mehr zur tra-
genden Säule für das wirtschaftliche Wachstum (vgl. 
Tz (6)). Das stärkt die Widerstandsfähigkeit der deut-
schen Wirtschaft gegen Risiken von außen. Von der kräf-
tigen Binnenwirtschaft profitieren auch die Handelspart-
ner deutscher Unternehmen in Europa und in der Welt.

(88) Steuerliche Rahmenbedingungen können ein we-
sentlicher Faktor für Investitionsentscheidungen sein. Die 
Bundesregierung prüft daher Möglichkeiten, das Unter-
nehmensteuerrecht weiter zu modernisieren und interna-
tional wettbewerbsfähig zu gestalten. Ein besonderes 
Augenmerk liegt auf den Regelungen zur steuerlichen 
Verlustverrechnung sowie der Besteuerung von verbun-
denen Unternehmen. 

(89) Die Vorschläge einer zu diesem Zweck eingerichte-
ten Bund-Länder-Arbeitsgruppe werden in die Überle-
gungen eines deutsch-französischen Gemeinschaftspro-
jekts einbezogen. Dieses soll Möglichkeiten prüfen, wie 
die Bemessungsgrundlagen für die Körperschaftsteuer in 
beiden Staaten einander angenähert werden können. 
Deutschland und Frankreich verstehen sich dabei als 
Schwungrad der europäischen Entwicklung.

(90) Die Bundesregierung begrüßt die von der Europäi-
schen Kommission in Gang gesetzten Prozesse, in denen 
sich Mitgliedstaaten freiwillig über eine bessere Koordi-
nierung der Steuerpolitik austauschen können. 
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Leitlinie 4: FuE- sowie Innovationsförderung opti-
mieren, Wissensdreieck stärken und das Potenzial
der digitalen Wirtschaft freisetzen

(91) Mit der Hightech-Strategie 2020 (vgl. Tabelle III 
lfd. Nr. 3) hat die Bundesregierung eine übergreifende 
Strategie entwickelt, um fünf zentrale Bedarfsfelder zu 
adressieren: 

– Klima und Energie (vgl. Tz (98)),

– Gesundheit und Ernährung, 

– Kommunikation, 

– Mobilität und 

– Sicherheit.

Im Rahmen der Hightech-Strategie wurden bislang zehn 
Zukunftsprojekte entwickelt. In jedem Zukunftsprojekt 
werden durch gezielten Einsatz der Stärken aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik Systemlösungen erarbei-
tet. Eines der Ziele der Strategie ist die Förderung von 
Kooperationen zwischen universitärer und außeruniver-
sitärer Spitzenforschung. Im Bedarfsfeld Gesundheit/Er-
nährung wurden beispielsweise im Jahr 2011 vier weitere 
Zentren der Gesundheitsforschung etabliert. Im Bedarfs-
feld Klima/Energie wird unter anderem die breite Ent-
wicklung von Speichertechnologien gefördert. Als neue 
Querschnittsmaßnahme zur Verbesserung der Zusammen-
arbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft wurde zu-
dem 2011 die Förderinitiative Forschungscampus gestar-
tet (vgl. Tabelle lfd. Nr. 4). 

(92) Die Bundesregierung führt im Rahmen ihrer IKT-
Strategie Deutschland Digital 2015 den Diskussionspro-
zess – beispielsweise im Rahmen des Nationalen IT-Gip-
fels 2011 – zwischen Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft weiter.

(93) Im Bereich der Telekommunikation ist die Bundes-
regierung bestrebt, den Auf- und Ausbau moderner Breit-
bandnetze bedarfsgerecht voranzutreiben. Eine flächen-
deckende Breitbandgrundversorgung mit mindestens 
1 Mbit/s ist nahezu erreicht. Sie steht mittlerweile 99 Pro-
zent aller Haushalte zur Verfügung. Künftig wird daher 
der Fokus auf den Aufbau von Hochleistungszugangsnet-
zen mit mindestens 50 MBit/s gelegt. Beim Ausbau wird 
auf Wettbewerb durch Technologie und Anbietervielfalt 
gesetzt (vgl. Tz (47)).

Leitlinie 5: Ressourceneffizienz verbessern und 
Treibhausgase abbauen

(94) Die Bundesregierung hat im Februar 2012 das Deut-
sche Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess) beschlos-
sen (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 5). Dieses gibt einen Über-
blick über bestehende Aktivitäten, Handlungsansätze und 
Maßnahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz. Bei-
spiele für Maßnahmen sind: 

– der Ausbau der Effizienzberatung für kleine und mitt-
lere Unternehmen, 

– die Unterstützung von Umweltmanagementsystemen, 

– die vermehrte Berücksichtigung von Ressourcenas-
pekten in Normungsprozessen, 

– die verstärkte Ausrichtung der öffentlichen Beschaf-
fung an der Nutzung ressourceneffizienter Produkte 
und Dienstleistungen, 

– die Stärkung von freiwilligen Produktkennzeichen und 
Zertifizierungssystemen, 

– der Ausbau der Kreislaufwirtschaft sowie 

– die Verstärkung von Technologie- und Wissenstransfer 
in Entwicklungs- und Schwellenländer. 

Maßnahmen für eine effizientere Nutzung natürlicher 
Ressourcen tragen außerdem dazu bei, Schädigungen der 
Umwelt zu vermeiden und die biologische Vielfalt zu be-
wahren.

(95) Um der zunehmenden Bedeutung von Sekundärroh-
stoffen für die Rohstoffversorgung der deutschen Wirt-
schaft gerecht zu werden, hat die Bundesregierung die 
Rahmenbedingungen für stärkeres Recycling und höhere 
Ressourceneffizienz verbessert und im vergangenen Jahr 
ein neues Kreislaufwirtschaftsgesetz auf den Weg ge-
bracht. Das Gesetz wird am 1. Juni 2012 in Kraft treten 
(vgl. Tabelle III lfd. Nr. 6).

(96)  Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt dazu bei, 
die ambitionierten Klimaschutzziele Deutschlands umzu-
setzen. Die Bundesregierung hat zudem im August 2011 
einen mit den Ländern abgestimmten Aktionsplan Anpas-
sung der Deutschen Anpassungsstrategie vorgelegt, der 
ab diesem Jahr umgesetzt wird.

(97) Bis zum Jahr 2050 sollen mindestens 60 Prozent des 
gesamten Energiebedarfs und 80 Prozent der Stromver-
sorgung in Deutschland durch erneuerbare Energien ge-
deckt werden. Schrittweise bis 2022 wird zudem vollstän-
dig auf die Stromerzeugung aus Kernkraftwerken in 
Deutschland verzichtet (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 7). Mit 
dem im Frühsommer 2011 verabschiedeten Energiepaket 
– einem umfangreichen Gesetzespaket – sind erste wich-
tige Schritte zum langfristigen Umbau der Energieversor-
gung eingeleitet worden 

(98) Die Bundesregierung wird den Netzausbau forcie-
ren und den Neubau hocheffizienter, fossiler Kraftwerke 
fördern (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 12, 15 und Tabelle III 
lfd. Nr. 8). Speicher sind ein wichtiger Baustein, um ein 
zukunftsfähiges Energiesystem auf Basis erneuerbarer 
Energien zu schaffen. Um Anreize für entsprechende In-
vestitionen zu schaffen, wurden neue Speicher und mo-
dernisierte Pumpspeicherkraftwerke von Netzentgelten 
befreit. 

(99) Energieeffizienz ist ein Schlüssel für eine erfolg-
reiche Neuausrichtung der Energiepolitik. Dem Gebäude-
sektor kommt dabei eine bedeutende Rolle zu (vgl. Ta-
belle III lfd. Nr. 9, 10). Die Bundesregierung stellt 
wirtschaftliche Anreize in den Mittelpunkt ihrer Politik. 
Sie hat das CO2-Gebäudesanierungsprogramm von 2012 
bis einschließlich 2014 auf 1,5 Mrd. Euro Programmmittel 
pro Jahr aufgestockt (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 11). Darüber 
hinaus wurde im Rahmen des Energiekonzepts ein neues 
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KfW-Förderprogramm Energetische Stadtsanierung be-
schlossen (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 12). Die Bundesregie-
rung wird einen langfristigen Sanierungsfahrplan aufstel-
len, der auf Freiwilligkeit basiert und einen 
Orientierungsrahmen für den Gebäudesektor gibt (vgl. 
Tabelle III lfd. Nr. 13). Das Ordnungsrecht wird im Rah-
men der wirtschaftlichen Vertretbarkeit weiterentwickelt 
(vgl. Tabelle III lfd. Nr. 14). 

(100) Mit dem Energie- und Klimafonds (EKF) hatte die 
Bundesregierung bereits im Jahr 2010 einen Finan-
zierungsrahmen geschaffen, um die Förderung einer 
umweltschonenden, zuverlässigen und bezahlbaren Ener-
gieversorgung und Maßnahmen im Bereich des interna-
tionalen Klima- und Umweltschutzes finanzieren zu 
können. Im Jahr 2011 wurde der EKF mit dem Energie-
paket auf eine neue Grundlage gestellt (vgl. Tabelle III 
lfd. Nr. 16). Auf der Einnahmenseite werden dem EKF ab 
2012 sämtliche Erlöse aus der Versteigerung von Zertifi-
katen zum Ausstoß von Treibhausgasen zufließen. Im Ge-
genzug werden aus dem EKF ab 2012 die Förderung der 
Elektromobilität und viele Programme im Bereich der na-
tionalen und internationalen Energie- und Klimapolitik fi-
nanziert.

K a s t e n  3

Umsetzung des Fahrplanes für Ressourceneffizienz 
in Deutschland

Leitlinie 6: Rahmenbedingungen für Unternehmen 
und Verbraucher verbessern

(101) Die Bundesregierung hat im Januar 2010 das Ziel 
bekräftigt, bis Ende 2011 Maßnahmen zu veranlassen und 
umzusetzen, um die durch bundesrechtliche Informa-
tionspflichten verursachten Kosten der Wirtschaft um 
netto 25 Prozent gegenüber dem Jahr 2006 zu senken. Mit 
den im vergangenen Jahr beschlossenen Eckpunkten zur 
weiteren Entlastung der Wirtschaft von Bürokratiekosten 
hat die Bundesregierung Maßnahmen initiiert, mit denen 
die Zielerreichung gewährleistet wird. Noch im 1. Quartal 
2012 wird die Bundesregierung ein erweitertes Arbeits-
programm zur besseren Rechtsetzung beschließen.  

(102) Im Jahr 2011 hat die Bundesregierung den Blick-
winkel auf den gesamten messbaren Aufwand erweitert, 
der durch die bundesrechtlichen Vorgaben für Bürger, 
Wirtschaft sowie Verwaltung entsteht. Indem dieser Er-
füllungsaufwand rechtlicher Regelungen ausgewiesen 
wird, werden die Diskussion mit den Betroffenen und de-
ren Interessenvertretungen auf eine breitere Grundlage 
gestellt und die Transparenz für den Gesetzgeber erhöht.

(103) Die EU-Kommission veröffentlichte am 20. Juli 
2011 einen Vorschlag für legislative Maßnahmen zur An-
passung des EU-Bankenaufsichtsrechts an die neuen Ei-
genkapital- und Liquiditätsregeln für Banken gemäß den 
Basel III-Standards. Die neuen Vorschriften sollen am 
1. Januar 2013 erstmals angewendet werden. Vorausset-
zung dafür ist, dass die gegenwärtigen Beratungen und 
Verhandlungen im Rat und im Europäischen Parlament 
bis Mitte des Jahres 2012 abgeschlossen sind. Das neue 
EU-Bankenaufsichtsrecht wird auf nationaler Ebene eine 
grundlegende Anpassung der Vorschriften nach dem Kre-
ditwesengesetz erfordern. Ein entsprechender Gesetzent-
wurf wird derzeit vorbereitet.

(104) Neben Fortschritten in den WTO-Verhandlungen 
zur Doha-Runde spielen in der Handelspolitik insbeson-
dere bilaterale Freihandelsabkommen mit wachstums-
starken Ländern und Regionen eine wichtige Rolle. Die 
Bundesregierung unterstützt die rasche vollständige Um-
setzung des am 1. Juli 2011 vorläufig in Kraft getretenen 
Freihandelsabkommens mit Südkorea. Sie setzt sich dafür 
ein, insbesondere die laufenden Verhandlungen mit Sin-
gapur, Indien und Kanada mit ambitionierten Ergebnissen 
bei der Marktöffnung abzuschließen.

Leitlinie 7: Erwerbsbeteiligung von Frauen und 
Männern erhöhen, strukturelle Arbeitslosigkeit 
abbauen und Arbeitsplatzqualität fördern

(105) In Deutschland haben erfolgreiche Arbeitsmarkt-
reformen in den vergangenen Jahren zu einer deutlichen 
Senkung der Arbeitslosigkeit geführt (vgl. Kasten 4). Ziel 
der Bundesregierung ist es, die Erfolge zu verstetigen und 
gleichzeitig Antworten auf Herausforderungen insbeson-
dere zur Sicherung der Fachkräftebasis zu geben.

(106) Leitgedanke des im Juni 2011 verabschiedeten 
Konzepts Fachkräftesicherung ist es, alle Potenziale für 
die Gewinnung von Fachkräften entlang von fünf Siche-
rungspfaden auszuschöpfen: 

– Aktivierung und Beschäftigungssicherung

– Vereinbarkeit von Familie und Beruf

– Bildungschancen für alle von Anfang an

– Qualifizierung: Aus- und Weiterbildung

– Integration und qualifizierte Zuwanderung

Die Arbeitskräfteallianz und Arbeitskräftemonitoring un-
terstützen die Sicherung der Arbeitskräftebasis (vgl. Ta-
belle III lfd. Nr. 25 und 26). Darüber hinaus haben auch 
einzelne Länder Konzepte zur Fachkräftesicherung ent-
wickelt oder sind dabei, diese zu erarbeiten.

Aufbauend auf der Leitinitiative Ressourcenschonendes 
Europa der Strategie Europa 2020 hat die Europäische 
Kommissionen einen Fahrplan für Ressourceneffizienz 
vorgestellt. Dieser legt die mittel- und langfristigen 
Ziele auf diesem Gebiet und die Mittel zu ihrer Verwirk-
lichung fest. 

Deutschland hat sich bereits weit über die EU-Kernziele 
hinausgehende, ambitionierte Ziele bei der Emissions-
reduzierung, den erneuerbaren Energien und der Ener-
gieeffizienz gesetzt (vgl. Tz (16)). Um diese Ziele zu 
erreichen, die Ressourceneffizienz zu verbessern und 
Treibhausgase abzubauen, wurden umfangreiche Maß-
nahmen auf den Weg gebracht (vgl. Tz (61) und (94) bis 
(100)).
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K a s t e n  4

Arbeitsmarktreformen in Deutschland 

Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben im Rahmen des Frühjahrsgipfels am 1./2. März 2012 bekräf-
tigt, dass alle Mitgliedstaaten entschlossen handeln müssen, um die hohe Arbeitslosigkeit in Europa zu reduzieren. 
Die Mitgliedstaaten sollen umfassende beschäftigungs-, bildungs- und qualifikationspolitische Initiativen ent-
wickeln und umsetzen, weitere Arbeitsmarktreformen durchführen und sich mit dem Verhältnis zwischen Arbeits-
kosten und Produktivität befassen. 

In Deutschland haben erfolgreiche Arbeitsmarktreformen zu einem hohen Grad an Flexibilität und Widerstands-
fähigkeit des Arbeitsmarktes geführt. Der Schwerpunkt der Reformen lag auf dem Umbau der Sozialsysteme mit 
dem Ziel, Arbeitsuchende schneller und passgenauer in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern. Dies erfolgte einer-
seits durch eine umfassende Aktivierung und effiziente Vermittlung durch die Agenturen für Arbeit und die Job-
center. Andererseits erhöhte sich auch die Konzessionsbereitschaft Betroffener bei der Suche nach einer Arbeitsstelle. 
Zudem wurden in den vergangenen Jahren die rechtlichen Rahmenbedingungen unter anderem für Zeitarbeit, gering-
fügige Beschäftigung, Kurzarbeit, Teilzeit- und befristete Beschäftigung weiterentwickelt. Diese flexiblen Beschäf-
tigungsformen können den vielfältigen Interessen und Erfordernissen der Marktteilnehmer Rechnung tragen. Der 
Arbeitsmarkt ist damit heterogener geworden; gleichzeitig ist per Saldo die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
weiter gestiegen.

Die strukturellen Verbesserungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt werden in zweifacher Hinsicht belegt:

– Über viele Konjunkturzyklen hinweg war der deutsche Arbeitsmarkt von Hysterese geprägt: Langzeitarbeits-
losigkeit verfestigte sich, die Arbeitslosigkeit stieg in jedem Abschwung deutlich an und konnte im nachfolgen-
den Aufschwung nicht wieder abgebaut werden. Sie stagnierte auf einem höheren Niveau. Dieser Effekt konnte 
erstmals seit Jahrzehnten durchbrochen werden. In der letzten Wirtschaftskrise stieg – trotz massiver Export- und 
Produktionseinbrüche – die Arbeitslosigkeit nur moderat. Mit dem jüngsten Aufschwung ist die Zahl der Arbeits-
losen unter das Vorkrisenniveau gesunken. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen ging zurück, und zwar ver-
gleichsweise stärker als die Zahl der Arbeitslosen insgesamt (vgl. Schaubild 6). 

– Zugleich wurde der Marktausgleich –die sog. Beveridge-Kurve – verbessert (vgl. Schaubild 9). Im Boomjahr 
2001 gab es rund 3,9 Millionen Arbeitslose bei gleichzeitig hohem Stellenangebot. Im Jahr 2011 lag der Stellen-
bestand wieder auf ähnlich hohem Niveau, aber gleichzeitig gab es rund eine Million Arbeitslose weniger als 
2001. Durch die Arbeitsmarktreformen wurde die Funktionsweise des Arbeitsmarkts verbessert, der Mismatch 
wurde abgebaut.

Die Bundesregierung wird die bislang erreichte, erfolgreiche Flexibilität und Effizienz des Arbeitsmarktes zu 
Gunsten von mehr Beschäftigung und Wachstum konsequent sichern und ausbauen (vgl. insbesondere Tz (70) bis 
(74), Kapitel III.3 und Kapitel V, Leitlinie 7.). Zudem verstärken Bund und Länder ihre Anstrengungen in den Be-
reichen Bildung, Ausbildung und Weiterbildung erheblich (vgl. insbesondere Kapitel III.3 sowie V, Leitlinien 8 
und 9).

(107) Gleiche Chancen für Frauen und Männer auf dem 
Arbeitsmarkt sind ein wichtiges Element zukunftsorien-
tierter Wirtschaftspolitik. Die Erwerbstätigenquote von 
Frauen soll bis zum Jahr 2020 auf 73 Prozent steigen. Die 
Rahmenbedingungen für Beschäftigung werden weiter 
verbessert, auch um eine weitere Erhöhung des Arbeits-
zeitvolumens von Frauen zu ermöglichen. Die Gleichstel-
lung von Frauen und Männer im Erwerbsleben ist ein 
wichtiges Anliegen der Bundesregierung, das sie auf viel-

fältige Weise fördert. Dazu zählen die Überwindung der 
geschlechtsspezifischen Entgeltungleichheit und die Er-
höhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen 
(vgl. Tabelle III lfd. Nr. 27 bis 30). Das mit Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds geförderte Modellprogramm 
Perspektive Wiedereinstieg unterstützt Frauen und Män-
ner, die ihre Erwerbstätigkeit längere Zeit familienbe-
dingt unterbrochen haben, beim beruflichen Wiederein-
stieg (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 31).
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(108) Anonymisierte Bewerbungsverfahren sind für Un-
ternehmen eine Möglichkeit, neue Bewerbergruppen zu 
erschließen und sicherzustellen, dass die am besten quali-
fizierten Bewerber zum Vorstellungsgespräch eingeladen 
werden. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat 
im November 2010 ein deutschlandweites Modellprojekt 
gestartet, in dem verschiedene Unternehmen und Behör-
den anonymisierte Bewerbungsverfahren testen. Freiwil-
ligkeit und Überzeugung, nicht gesetzliche Regelungen 
sind dabei entscheidend. Im Juni 2011 wurde eine erste 
positive Zwischenbilanz gezogen: Zu diesem Zeitpunkt 
waren insgesamt 111 Stellen mit dem anonymisierten 
Verfahren besetzt worden. Abgeschlossen wird das Mo-
dellprojekt im Frühjahr 2012. 

(109) Die Bundesregierung will es Arbeitnehmern er-
leichtern, den Beruf mit familiären Fürsorgeverpflichtun-
gen zu vereinbaren. Die Bundesregierung prüft die Ent-
lastung und gezielte Unterstützung von Familien mit 
erwerbstätigen Eltern durch eine einfachere und wirk-
samere Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistun-
gen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Familien – insbesondere auch mit kleineren und mittleren 
Einkommen – sollen leichter familienunterstützende 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Einige 
Arbeitgeber gewähren – zusätzlich zum Arbeitslohn – 
Leistungen für Aufwendungen der Beschäftigten für 

haushaltsnahe Dienstleistungen. Es soll geprüft werden, 
ob und wie die Rahmenbedingungen für solche Leis-
tungen verbessert werden können (vgl. Tabelle III lfd. 
Nr. 32).

(110) Um die Wahlfreiheit für Eltern zu verbessern, ist 
außerdem ein Betreuungsgeld geplant.

(111) Im Rahmen der Initiative Familienbewusste Ar-
beitszeiten setzt sich die Bundesregierung gemeinsam mit 
den Sozialpartnern dafür ein, Arbeitgeber dabei zu unter-
stützen, mehr Arbeitszeitmodelle anzubieten, die flexibel 
und familienfreundlich sind (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 33). 
Insbesondere Wertguthaben – auch als Langzeitkonten 
bezeichnet – sind ein Instrument, das den Beschäftigten 
auch über einen längeren Zeitraum Flexibilität bei ihrer 
Arbeitszeitorganisation geben kann. Das Potenzial dieses 
Instruments soll – auch mit Hilfe der Sozialpartner – wei-
ter ausgeschöpft werden.

(112) Die im Rahmen des gleichnamigen Aktionspro-
gramms von der Bundesregierung geförderten Mehrgene-
rationenhäuser unterstützen durch flexible und passge-
naue Betreuungsangebote sowie das Angebot und die 
Vermittlung haushaltsnaher Dienstleistungen die Verein-
barkeit von Familie und Beruf bzw. Pflege und Beruf. 
Anfang Januar 2012 wurde das Aktionsprogramm II mit 
einer dreijährigen Laufzeit und bundesweit 450 Stand-
orten gestartet (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 39). 

S c h a u b i l d  9

Effizienz auf dem deutschen Arbeitsmarkt

Beveridge-Kurve
Verhältnis von Arbeitslosen zu gemeldeten Stellen

01/2006

01/2005

01/2004

01/2003

01/2002

01/2001

01/2000
01/2007

01/2008

01/2009

01/2010

01/2011

12/2011

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

2800 3300 3800 4300 4800

Arbeitslose (in 1.000, saisonbereinigt)

gemeldete Stellen 
(in 1.000, saisonbereinigt)

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; eigene Berechnungen.
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K a s t e n  5

Den demografischen Wandel in Deutschland gestalten

Der demografische Wandel wird die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland in den nächs-
ten Jahrzehnten zunehmend beeinflussen. Im Oktober 2011 hat die Bundesregierung einen Bericht zur demografi-
schen Lage und künftigen Entwicklung des Landes vorgelegt. Der Demografiebericht beschreibt wichtige Fakten 
des demografischen Wandels, stellt die wesentlichen Maßnahmen der Bundesregierung dar und zeigt künftige Hand-
lungsschwerpunkte auf.

Mit der Demografiestrategie, die die Bundesregierung im Frühjahr 2012 vorlegt, werden die zentralen Felder be-
nannt, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Grundlagen für Wachstum und Wohlstand langfristig zu si-
chern. Mit ihr dokumentiert die Bundesregierung, dass die Gestaltung des demografischen Wandels eine zentrale 
Aufgabenstellung der Bundesregierung ist. Die Demografiestrategie konzentriert sich auf die folgenden sechs 
Schwerpunkte:

– Familien als Gemeinschaft stärken mit dem Ziel, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, faire 
Chancen für Frauen und Männer zu fördern und die Entscheidung für Kinder zu erleichtern.

– Ein motiviertes, qualifiziertes und gesundes Arbeiten unterstützen, um eine Kultur des längeren Arbeitens zu be-
fördern. 

– Zu einem selbstbestimmten und gesunden Leben im Alter beitragen, Engagementpotenziale aktivieren und quali-
tätsvolle und bedarfsgerechte Pflege und Betreuung sichern. 

– Lebensqualität in ländlichen Räumen sichern und eine integrative Stadtpolitik vorantreiben.

– Die Grundlagen für Wachstum und Wohlstand unter anderem durch Aktivierung der Bildungspotenziale, Fach-
kräftesicherung und die Stärkung von Unternehmertum und Innovationsdynamik bewahren.

– Die Handlungsfähigkeit des Staates durch tragfähige öffentliche Finanzen und eine leistungsfähige öffentliche 
Verwaltung erhalten.

Darauf aufbauend wird die Bundesregierung gemeinsam mit Ländern und Kommunen, den Tarif- und Sozialpart-
nern und anderen gesellschaftlichen Akteuren in einen breit angelegten Dialogprozess zur Gestaltung des demogra-
fischen Wandels treten.

(113) Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der 20- bis 
64-Jährigen insgesamt um mehr als 6 Millionen zurück-
gehen. Ein wichtiger Ansatzpunkt, um den Rückgang der 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter aufzufangen, ist 
die Steigerung der Erwerbstätigkeit Älterer. Die Arbeits-
welt muss hierzu altersgerechter gestaltet werden. Vor al-
lem die Unternehmen selbst sind gefragt, die Arbeits- und 
Beschäftigungsfähigkeit ihrer Arbeitnehmer im gesamten 
Erwerbsverlauf zu fördern und die Erwerbstätigkeit älte-
rer Arbeitnehmer zu stärken. Dies bedeutet insbesondere, 
altersgerechte Arbeit, vorausschauende Arbeitsgestaltung 
und -organisation, passgenaue Weiterbildungsangebote 
und betriebliche Gesundheitsförderung auszubauen. Die 
Bundesregierung unterstützt dies beispielsweise durch 
Aktivitäten im Rahmen der Initiative Neue Qualität der 
Arbeit.

(114) Zum längeren Verbleib älterer Arbeitnehmer im 
Erwerbsleben trägt die seit 1. Januar 2012 greifende 
schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jah-
re bis zum Jahr 2029 bei. Die Möglichkeiten für eine 

flexiblere Ausgestaltung der Erwerbstätigkeit im Alter 
werden von der Bundesregierung geprüft. 

(115) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat 
2012 zum Jahr gegen Altersdiskriminierung ausgerufen. 
Bis zum Jahresende soll eine unabhängige Expertenkom-
mission einen Aktionsplan gegen Altersdiskriminierung 
vorlegen.

(116) Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz wurde mit 
dem Ziel überarbeitet, Missbrauchsrisiken zu begrenzen 
und das beschäftigungspolitische Potenzial der Zeitarbeit 
zu erhalten. Die neuen Regelungen verhindern, dass 
Stammbeschäftigte entlassen und anschließend wieder als 
Zeitarbeitskräfte, zu schlechteren Arbeitsbedingungen als 
vergleichbare Stammarbeitnehmer, in ihrem ehemaligen 
Unternehmen oder Konzern eingesetzt werden. Zudem 
wurde die Möglichkeit geschaffen, auf gemeinsamen 
Vorschlag von Tarifvertragsparteien der Zeitarbeit eine 
Lohnuntergrenze für Zeitarbeitskräfte festzusetzen. Eine 
entsprechende Rechtsverordnung ist am 1. Januar 2012 
in Kraft getreten. Darüber hinaus wurde die EU-Leih-
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arbeitsrichtlinie in nationales Recht umgesetzt, und das 
Instrument der Zeitarbeit wie auch die Rechte von Zeit-
arbeitnehmern (etwa beim Zugang zu Gemeinschaftsein-
richtungen- und -diensten des Entleihbetriebes) wurden 
weiter gestärkt.

(117) Die Bundesregierung hat ihre Entscheidungen über 
branchenbezogene Mindestlöhne im Rahmen des Arbeit-
nehmer-Entsendegesetzes im Berichtszeitraum unter 
maßgeblicher Einbindung der jeweiligen Sozialpartner 
getroffen. Dies betrifft insbesondere die Anschlussrege-
lung für das Baugewerbe und erstmals auch die Branche 
der Sicherheitsdienstleistungen, in der seit dem 1. Juli 
2011 ein allgemein verbindlicher tariflicher Mindestlohn 
gilt. 

(118) Der Europäische Gerichtshof hat im Januar 2010 
entschieden, dass bei der Berechnung der Kündigungs-
fristen bei einer Arbeitgeberkündigung auch die Zeiten 
der Betriebszugehörigkeit vor dem 25. Lebensjahr des 
Arbeitnehmers zu berücksichtigen sind. Die bestehende, 
dem entgegenstehende Regelung im Bürgerlichen Ge-
setzbuch darf also nicht mehr angewendet werden. Die 
Bundesregierung wird den daraus entstehenden Hand-
lungsbedarf prüfen. 

Leitlinie 8: Arbeitskräfte heranbilden, lebenslanges 
Lernen fördern 

(119) 61 Prozent eines Jahrgangs entscheiden sich für 
eine berufliche Ausbildung. Die Partner des bis 2014 ver-
längerten Ausbildungspaktes – Bundesregierung, Länder 
und Spitzenverbände der Wirtschaft – verstärken ihre 
Anstrengungen, alle Potenziale auf dem Ausbildungs-
markt besser als bisher zu erschließen (vgl. Tabelle III 
lfd. Nr. 43 bis 47).

(120) Durch das weiterentwickelte Sonderprogramm 
Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älte-
rer Arbeitnehmer in Unternehmen (WeGebAU) werden 
insbesondere Beschäftigte ohne Berufsabschluss oder Ge-
ringqualifizierte in kleinen und mittleren Unternehmen 
qualifiziert (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 48). 

(121) Das ESF-Programm EXIST – Existenzgründungen 
aus der Wissenschaft zeigt Studierenden und Wissen-
schaftlern Wege auf, eine Idee aus dem wissenschaft-
lichen Umfeld zu einem marktfähigen Unternehmens-
konzept weiter zu entwickeln und umzusetzen (vgl. 
Tabelle III lfd. Nr. 49). Um Gründern im IT-Bereich den 
Einstieg in neue Märkte zu erleichtern, startete die Bun-
desregierung im September 2011 das Modellprojekt 
German Silicon Valley Accelerator (vgl. Tabelle III 
lfd. Nr. 50). Es erleichtert den Zugang zu den Ressourcen 
des Silicon Valley und schafft Kontakte zu den Know-
how-Trägern und Technologien in den USA.

(122) Der High-Tech Gründerfonds hat sich in den ver-
gangenen Jahren bewährt und wurde daher im Oktober 
2011 neu aufgelegt. Der Anteil des Bundes konnte deut-
lich gesenkt werden, und im Vergleich zum ersten Fonds 

konnten mehr als doppelt so viele private Investoren ge-
wonnen werden (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 51).

(123) Bund und Länder haben verstärkt gezielte Maß-
nahmen ergriffen, um die Attraktivität der sog. MINT-
Fächer zu verbessern, die mathematisch-naturwissen-
schaftliche Bildung zu stärken sowie die Studierenden-
zahlen in diesen Fächern zu steigern (vgl. Tabelle I 
lfd. Nr. 15).

(124) Die Bundesregierung steigert durch Änderung des 
Zuwanderungsrechts spürbar die Attraktivität Deutsch-
lands für Hochqualifizierte. Bürokratische Hindernisse 
werden abgebaut, und das Aufenthaltsrecht für Fach-
kräfte wird deutlicher an transparenten, systematischen 
und klaren Kriterien ausgerichtet. Die Bundesregierung 
nutzt die Spielräume der Hochqualifizierten-Richtlinie 
der EU und gestaltet die Blaue Karte EU attraktiv aus. 

K a s t e n  6

Umsetzung der Initiative Chancen für Junge 
Menschen in Deutschland 

Im Rahmen der Initiative Chancen für junge Menschen 
ruft die Europäische Kommission die Mitgliedstaaten 
dazu auf, Jugendarbeitslosigkeit durch geeignete Maß-
nahmen wirksam zu bekämpfen. Dazu gehört, frühzei-
tige Schulabgänge zu verhindern, jungen Menschen die 
Entwicklung der für den Arbeitsmarkt relevanten Kom-
petenzen zu erleichtern, ihnen das Sammeln von Berufs-
erfahrung und eine innerbetriebliche Ausbildung zu er-
möglichen sowie sie bei der Suche nach einem ersten 
guten Arbeitsplatz zu unterstützen. Am 30. Januar 2012 
hat sich der Europäische Rat auf eine Intensivierung von 
Maßnahmen verständigt, mit denen die erste Berufs-
erfahrung junger Menschen und ihre Teilnahme am Ar-
beitsmarkt gefördert werden: Ziel soll sein, dass Ju-
gendlichen innerhalb von wenigen Monaten nach 
Verlassen der Schule eine qualitativ hochwertige Ar-
beitsstelle angeboten wird oder sie eine weiterführende 
Ausbildung, einen Ausbildungs- oder Praktikumsplatz 
erhalten.

Deutschland ist im internationalen Vergleich nur gering 
von Jugendarbeitslosigkeit betroffen. Dennoch wurden 
weitere Maßnahmen auf den Weg gebracht oder bereits 
umgesetzt, die Bildung, Ausbildung und Beschäftigung 
von jungen Menschen fördern. Die Bundesregierung hat 
die Instrumente zur Förderung junger Menschen neu 
geordnet und erweitert (vgl. Tz (34) bis (35)). Die Im-
plementierung der Berufseinstiegsbegleitung als das 
Begleitinstrument am Übergang von Schule und Ausbil-
dung soll Schul- und Ausbildungsabbrüche reduzieren 
helfen (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 52). Bund und Länder 
unterstützen das lebenslange Lernen und haben die Qua-
lität von Ausbildung und Hochschulbildung spürbar 
verbessert (vgl. insbesondere Tz (55) bis (58), Kapi-
tel III.3 und V, Leitlinien 8 und 9.).
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Leitlinie 9: Qualität und Leistungsfähigkeit des all-
gemeinen und beruflichen Bildungswesens steigern 
und Zugang zur Hochschul- oder einer gleichwertigen 
Bildung verbessern

(125) Die Bildungsausgaben der öffentlichen Haushalte 
stiegen im Jahr 2010 auf 103,5 Mrd. Euro. Im Jahr 2011 
beliefen sich die Bildungsausgaben nach vorläufigen An-
gaben auf 106,2 Mrd. Euro. 

(126) Im Rahmen der gemeinsamen Qualifizierungsini-
tiative von Bund und Ländern wurde eine Vielzahl von 
Maßnahmen von der frühkindlichen Förderung bis zur 
Weiterbildung ergriffen und weiterentwickelt (vgl. Ta-
belle lfd. Nr. 53 bis 64). Sie unterstützen maßgeblich die 
Erreichung von Schulabschlüssen an allgemeinbildenden 
und berufsbildenden Schulen, zur Berufsorientierung in 
den schulischen Lehrplänen und die Verbesserung des 
Übergangs von der Schule in das Berufsleben. Mit dem 
Umsetzungsbericht zur Qualifizierungsinitiative vom No-
vember 2011 liegt eine umfassende Darstellung der Re-
formmaßnahmen vor. Die Länder unternehmen zudem 
erhebliche Anstrengungen, um den Ausbau und die qua-
litative Weiterentwicklung von Ganztagsangeboten vo-
ranzutreiben. Zugleich haben Bund und Länder ihre Zu-
sammenarbeit beim Bildungsmonitoring und in der 
Bildungsforschung intensiviert. 2011 nahm das Zentrum 
für internationale Bildungsvergleichsstudien (ZIB) seine 
Arbeit auf. Dieses wird unter anderem die PISA-Studien 
in Deutschland durchführen und den wissenschaftlichen 
Nachwuchs in der Bildungsforschung fördern (vgl. Ta-
belle III lfd. Nr. 65).

(127) Zusammenarbeit mit Eltern im Sinne einer Stär-
kung der Erziehungskompetenz und -verantwortung – ge-
rade auch in Familien mit Migrationshintergrund – ist 
ein wesentlicher Beitrag zum Erfolg von frühkindlicher 
Bildung und Erziehung. Mit dem Bundesprogramm El-
ternchance ist Kinderchance werden bis zu 4 000 Eltern-
begleiter fortgebildet, um Eltern im Umfeld der Schwer-
punkt-Kitas Sprache & Integration zu beraten und zu 
begleiten (vgl. Tabelle II lfd. Nr. 6 und 8). 100 Modell-
projekte Elternbegleitung Plus sollen ab 2012 zeigen, wie 
ein Netz aus bildungsbegleitenden Trägern vor Ort neue 
niedrigschwellige Angebote für Eltern bieten können. Die 
Länder unterstützen Ansätze für eine bessere Vernetzung 
migrantischer Elternorganisationen, um die Wirksamkeit 
der Elternarbeit zu verbessern und so deren Selbsthilfe-
potential im Integrationsprozess zu stärken (vgl. Tabel-
le III lfd. Nr. 66).

(128) Die Länder haben ein neues Qualifikationsprofil 
für Erzieher erarbeitet. Darin werden als verbindliche 
Grundlage für deren Ausbildung das Anforderungsniveau 
des Berufes definiert und die Handlungskompetenzen be-
schrieben. Darüber hinaus verfolgt das Qualifikationspro-
fil das Ziel, die Anrechnung von an Fachschulen erwor-
benen Qualifikationen auf ein Hochschulstudium zu 
ermöglichen (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 67).

(129) Zur weiteren Reduzierung der Quote der frühzeiti-
gen Schulabgänger haben die Länder eine gemeinsame 
Förderstrategie vereinbart. Diese soll die Förderung leis-
tungsschwächerer Schüler so verbessern, dass der Anteil 
der Schüler, die am Ende ihres Bildungsganges ein Min-
destniveau der Kompetenzentwicklung nicht erreichen, 
wesentlich reduziert wird. Die Länder haben dazu teils 
umfangreiche Förderprogramme – auch mit Mitteln der 
Europäischen Union – aufgelegt.

(130) Durch eine Vielzahl von Maßnahmen der Länder 
und des Bundes ist es gelungen, die Studienanfänger-
quote kontinuierlich von 37,1 Prozent im Jahr 2007 auf 
44,9 Prozent im Jahr 2010 zu erhöhen. 2011 ist sie weiter 
deutlich gestiegen. Für den Ausbau der tertiären Bildung 
unternehmen Bund und Länder gemeinsam erhebliche 
Anstrengungen. Über den Hochschulpakt 2020, die Ex-
zellenzinitiative und den Pakt für Forschung und Inno-
vation stellen Bund und Länder bis zum Jahr 2020 Mittel 
im Umfang von rund 21 Mrd. Euro zur Verfügung (vgl. 
Tabelle II lfd. Nr. 3, 4 und Tabelle III lfd. Nr. 68).

Der Bologna-Prozess hat zu einer grundlegenden Re-
form von Studium und Lehre geführt. Der Bund unter-
stützt mit seinem Bologna-Mobilitätspaket die Mobilität 
der Studierenden. Hierzu wurde die Förderung für 
Hochschulkooperationen, vierjährige Bachelorprogram-
me mit integrierten Auslandsaufenthalten, Doppelab-
schlussprogramme und Sprachkurse bis 2015 deutlich 
aufgestockt.

(131) Angesichts der Herausforderungen der Demografie 
und der Wissensgesellschaft gewinnt eine kontinuier-
liche, lebenslange Weiterbildung zunehmend an Bedeu-
tung. Die Weiterbildungspolitik der Länder ist darauf 
ausgerichtet, die Beteiligung aller Erwachsenen an Wei-
terbildungsmaßnahmen langfristig zu erhöhen. Sie setzen 
dabei auf flexible Strukturen und eine effiziente För-
derpolitik: die Verbesserung von Transparenz, Informa-
tion und Beratung, die Förderung benachteiligter und 
unterrepräsentierter Gruppen sowie Maßnahmen zur Qua-
litätssicherung. Dies schafft Anreize, um mehr Menschen 
und Betriebe für die Aus- und Weiterbildung zu gewin-
nen.

(132) Bund und Ländern setzen sich für eine größere 
Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer 
Bildung ein. Die Länder unterstützen in Zielvereinbarun-
gen mit Hochschulen den Ausbau berufsbegleitender 
Studien- und Weiterbildungsangebote, etwa durch neue 
Fernstudienangebote. Bereits 2009 haben die Länder Vo-
raussetzungen formuliert, unter denen Absolventen von 
Aufstiegsfortbildungen der allgemeine Hochschulzugang 
eröffnet wird und beruflich Qualifizierte ohne Aufstiegs-
fortbildung über Berufsausbildung und mehrjährige 
Berufstätigkeit den fachgebundenen Zugang zur Hoch-
schule erhalten können. Aufstiegsmöglichkeiten für Ar-
beitnehmer eröffnen zudem das Meister-BAföG und die 
Weiterbildungs- und Aufstiegsstipendien. Zudem wurde 
das Bundesprogramm Bildungsprämie zur Unterstützung 
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beruflicher Weiterbildung im Dezember 2011 um zwei 
Jahre bis 2013 verlängert.

Leitlinie 10: Soziale Eingliederung fördern und 
Armut bekämpfen

(133) Bund und Länder haben im vergangenen Jahr viel-
fältige Strategien und Konzepte entwickelt, um soziale 
Eingliederung zu fördern und Armut zu bekämpfen, ins-
besondere bei Kindern, Jugendlichen, Frauen, Alleiner-
ziehenden und älteren Menschen. Die Integration in den 
Arbeitsmarkt ist dabei von besonderer Bedeutung (siehe 
entsprechend auch Punkt IV.5). 

(134) Langzeitarbeitslosigkeit ist ein wesentlicher Be-
stimmungsgrund für das Risiko, Armut und soziale Aus-
grenzung zu erfahren. Vor allem ältere Arbeitslose und 
Personen ohne Berufsausbildung sind von Langzeit-
arbeitslosigkeit betroffen. Wichtigste Handlungsansätze 
zu ihrer Vermeidung sind die Aktivierung und berufliche 
Qualifizierung der betroffenen Personengruppen (vgl. Ta-
belle III lfd. Nr. 70 bis 72) 

Das Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen 
am Arbeitsmarkt eröffnet den Jobcentern ab April 2012 
deshalb mehr Gestaltungsspielraum für die Eingliederung 
Langzeitarbeitsloser (vgl. Tz (72) und Tabelle II lfd. 
Nr. 21). Vorrangiges Ziel ist die unmittelbare Integration 
in den ersten Arbeitsmarkt. Fehlanreize zum Eintritt und 
Verbleib in öffentlich geförderte Beschäftigung werden 
verringert, da diese Maßnahmen nun konsequent nach-
rangig sind. Zudem können Praktika zur Aktivierung und 
beruflichen Eingliederung bis zu 12 Wochen gefördert 
werden, und das Aufstockungs- und Umgehungsverbot 
für Maßnahmen der freien Förderung wurde unter an-
derem für den Personenkreis der Langzeitarbeitslosen 
vollständig aufgehoben. Dies verbessert die Chancen für 
Langzeitarbeitslose zusätzlich. In der zweiten Hälfte der 
Legislaturperiode ist vorgesehen, in einer Bund-Länder-
Arbeitsgruppe Eingliederung SGB II zusätzliche praxis-
gerechte Hinweise für eine ganzheitliche Förderung von 
Langzeitarbeitslosen zu erarbeiten. Darüber hinaus ent-
wickeln auch die Länder Maßnahmen, um die Integration 
langzeitarbeitsloser Menschen zu verbessern (vgl. Tabel-
le III lfd. Nr. Landesinitiativen 73 bis 78). 

(135) Auch die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege 
engagieren sich in Deutschland in vielfältiger Weise für 
Arbeitslose und Langzeitarbeitslose. In ihren Einrich-
tungen helfen die Verbände bei der Ausbildung, der Ver-
mittlung in Arbeit oder der Bewältigung von Herausfor-
derungen, die die Teilhabe am Arbeitsleben gefährden 
könnten. In fast 500 Werkstätten und Beschäftigungsbe-
trieben werden Langzeitarbeitslose an Erwerbstätigkeiten 
auf dem ersten Arbeitsmarkt herangeführt, qualifiziert 
und unterstützt.

(136) Seit 2011 erhalten Familien, die Leistungen der so-
zialen Sicherung beziehen, neben den sonstigen Leistun-
gen zur Existenzsicherung für ihre Kinder zusätzliche 
Leistungen, die zu einem angemessenen Bildungsniveau 

beitragen und soziale Ausgrenzung vermeiden helfen. 
Dazu gehören beispielsweise Aufwendungen für Mittag-
essen in Schulen, Lernförderung und die Teilnahme im 
Sportverein oder am Musikunterricht (vgl. Tabelle I 
lfd. Nr. 19 und Tabelle III lfd. Nr. 78). 

(137) Zur Vermeidung von Armut und sozialer Ausgren-
zung trägt auch die Einführung eines neuen Fortschrei-
bungsmechanismus für die Regelbedarfe in der Sozial-
hilfe sowie der Grundsicherung für Arbeitsuchende bei. 
Die Anpassung der Leistungen ergibt sich nun aus der 
Entwicklung der Preise für regelbedarfsrelevante Güter 
und Dienstleistungen und der Entwicklung der Netto-
löhne und -gehälter je beschäftigten Arbeitnehmer (vgl. 
Tabelle I lfd. Nr. 19). 

(138) Vor dem Hintergrund der Entwicklungen in der Ar-
beitswelt und gesellschaftlicher Veränderungen findet 
derzeit ein Rentendialog mit Verbänden, Institutionen und 
Wissenschaft mit dem Ziel statt, das deutsche Alters-
sicherungssystem weiterzuentwickeln. Ergebnisse sollen 
im Frühjahr diesen Jahres vorliegen.

Einige Länder haben zudem spezielle Strategien entwi-
ckelt, die die soziale Eingliederung und die Bekämpfung 
der Armut von älteren Menschen fördern. In diesem Zu-
sammenhang erscheint auch eine neue Form der Zusam-
menarbeit zwischen Ländern und Kommunen erforder-
lich. 

(139) Der wachsende Anteil älterer Menschen stellt für 
den Gesundheits- und Pflegebereich eine große Heraus-
forderung dar. Das am 1. Januar 2012 in Kraft getretene 
Versorgungsstrukturgesetz hat deshalb die Voraussetzun-
gen dafür geschaffen, dass allen Versicherten eine flä-
chendeckende, bedarfsgerechte und wohnortnahe Versor-
gung zur Verfügung steht. Ein Schwerpunkt liegt auf der 
medizinischen Versorgung in strukturschwachen Gebie-
ten (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 79). 

(140) Die Bundesregierung wird eine gesundheitliche 
Präventionsstrategie erarbeiten. In diesem Rahmen wird 
auch die betriebliche Gesundheitsförderung weiterent-
wickelt.

(141) Zur Reform der Pflegeversicherung wird die Bun-
desregierung einen Gesetzentwurf vorlegen. Ab dem 
1. Januar 2013 sollen an Demenz Erkrankte mehr und 
bessere Leistungen erhalten. Diese Leistungen sollen 
gewährt werden, bis ein Gesetz in Kraft tritt, das eine 
Leistungsgewährung auf Grund eines neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriffes vorsieht. Zur Vorbereitung der 
Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist 
ein Expertenbeirat einberufen worden. 

Die Finanzierung der gesetzlichen Pflegeversicherung 
wird auf eine nachhaltigere Grundlage gestellt. Der Bei-
tragssatz der Pflegeversicherung wird zum 1. Januar 2013 
um 0,1 Beitragssatzpunkte angehoben. Der sozialen Pfle-
geversicherung stehen so jährlich rund 1,1 Mrd. Euro zu-
sätzlich zur Verfügung. Damit können die vorgesehenen 
Leistungsverbesserungen vollständig finanziert werden. 
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Die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung bleiben 
allein aus Beitragsmitteln finanziert. Auf die Rücklage 
wird nicht zugegriffen.

Daneben ist die private Vorsorge ein wichtiger Baustein 
für die persönliche Absicherung in der Zukunft. Die 
Menschen werden dabei unterstützt und die freiwillige 
private Vorsorge für Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 
zusätzlich zum heutigen System der kapitalgedeckten 
Altersvorsorge ab dem 1. Januar 2013 steuerlich geför-
dert. 

Um den Bedarf an Fachkräften im Bereich der Pflege zu 
sichern, will die Bundesregierung die Attraktivität des 
Berufsfeldes steigern. Die Ausbildungen in der Kranken-
pflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege sollen in 
einem Berufsgesetz zusammengeführt werden (vgl. Ta-
belle III lfd. Nr. 81). Die Bundesregierung hat eine Aus-
bildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege ge-
startet, die gemeinsam von Bund, Ländern und Verbänden 
getragen wird (vgl. Tabelle III lfd. Nr. 82). 

(142) Deutschland bekennt sich zur Integration von 
neuen Zuwanderern, wobei diese auch zu Eigenanstren-
gungen verpflichtet sind. Diese Grundsätze sind mit dem 
Zuwanderungsgesetz und den Änderungsgesetzen zum 
Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsgesetz umgesetzt 
worden. Die Bundesgesetzgebung hat einen Zusammen-
hang zwischen Aufenthaltsrecht/Einbürgerungsvorausset-
zungen und Integrationsanforderungen hergestellt. 

(143) Um die Integrationspolitik in Deutschland noch 
verbindlicher zu gestalten, wurde ein Nationaler Aktions-
plan mit konkreten, verbindlichen und überprüfbaren 
Zielvorgaben erarbeitet, der den Nationalen Integrations-
plan aus dem Jahr 2007 weiterentwickelt. Die Verbes-
serung der Arbeitsmarktintegration von Personen mit 
Migrationshintergrund spielt dabei eine Schlüsselrolle. 
Der Nationale Aktionsplan wurde am 31. Januar 2012 auf 
dem 5. Integrationsgipfel vorgestellt.

(144) Die Bundesregierung hat im Juni 2011 einen Na-
tionalen Aktionsplan Unser Weg in eine inklusive Ge-
sellschaft beschlossen, um die Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention systematisch voranzutreiben. 
Der Aktionsplan beinhaltet über 200 Vorhaben, Projekte 
und Aktionen. Eine wesentliche Maßnahme des Natio-
nalen Aktionsplans ist die Initiative Inklusion, mit der 
insbesondere zusätzliche Ausbildungs- und Arbeits-
plätze für schwerbehinderte Menschen auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt geschaffen werden (vgl. Tabel-
le III lfd. Nr. 83).

(145) Deutschland unterstützt den EU-Rahmen für natio-
nale Strategien zur Integration der Roma bis 2020. 
Deutschland hat seine integrierten Maßnahmenpakete zur 
Integration und Teilhabe der Sinti und Roma in Deutsch-
land in einem Bericht zusammengefasst und diesen der 
Europäischen Kommission Ende des Jahres 2011 über-
mittelt.

VI. Verwendung der EU-Strukturmittel

(146) Die in Deutschland in der aktuellen Förderperiode 
2007 bis 2013 zur Verfügung stehenden Mittel der Euro-
päischen Strukturfonds EFRE (Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung) und ESF (Europäischer Sozial-
fonds) werden konzentriert für die Förderung des Wachs-
tums- und Beschäftigungspotenzials eingesetzt. Insge-
samt stehen 26,4 Mrd. Euro (17 Mrd. aus dem EFRE und 
9,4 Mrd. aus dem ESF) zur Verfügung, die – mit Aus-
nahme von zwei Bundesprogrammen (Verkehr, ESF) – 
über Operationelle Programme der Länder umgesetzt 
werden. Diese Mittel, die aus nationalen öffentlichen und 
privaten Mitteln kofinanziert und überwiegend von den 
Ländern verwaltet werden, leisten einen wichtigen Bei-
trag zur Stärkung der Innovations- und Investitions-
dynamik und damit auch der Binnennachfrage und des 
Wachstums in Europa. 

In diesem Rahmen wird auch auf die wichtige Rolle der 
EU-Landwirtschaftsfonds, insbesondere des ELER für 
die Entwicklung des ländlichen Raums hingewiesen.

(147) Die Förderung ist vorrangig auf folgende Themen 
ausgerichtet:

– Förderung von Innovation, Forschung und Entwick-
lung und Bildung (rund 5 Mrd. Euro)

– Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft 
(rund 3,62 Mrd. Euro)

– Entwicklung und Ausbau der Infrastruktur für nach-
haltiges Wachstum (rund 5,5 Mrd. Euro)

– Förderung überregional bedeutsamer Verkehrswege-
investitionen (rund 1,5 Mrd. Euro)

– Steigerung der Anpassungs- und Wettbewerbsfähig-
keit von Unternehmen und Beschäftigten (rund 
2,6 Mrd. Euro)

– Verbesserung des Humankapitals (rund 3,2 Mrd. Euro)

– Verbesserung der Arbeitsmarktchancen und Integra-
tion benachteiligter Personengruppen (rund 3,4 Mrd. 
Euro).

(148) Umwelt, Chancengleichheit und nachhaltige Stadt-
entwicklung werden als Querschnittsziele gefördert.

(149) Damit legen die Operationellen Programme von 
Bund und Ländern in Deutschland schon jetzt einen 
starken Fokus auf die Finanzierung von Wissen und Bil-
dung, Innovation und Forschung, die Stärkung kleiner 
und mittlerer Unternehmen, eine moderne Industrie- und 
Beschäftigungspolitik sowie die Förderung einer die 
Ressourcen schonenden, umweltfreundlicheren und 
wettbewerbsfähigen Wirtschaft sowie infrastruktureller 
Standortqualität. EFRE, ESF und ELER setzen ihre Mit-
tel zielgerichtet für die Inhalte der Strategie Europa 2020 
und die Verwirklichung der EU2020 Kernziele ein und 
leisten damit einen erheblichen Beitrag  zur Förderung 
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des intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachs-
tums. 

(150) Die Strukturfonds und die EU-Landwirtschafts-
fonds ermöglichen durch ihre Fördermaßnahmen eine 
Identifikation der Bürger vor Ort mit der Europa2020-
Strategie. In diesem Zusammenhang hat sich auch die 
EFRE-finanzierte Förderung der Europäischen territo-
rialen Zusammenarbeit – grenzüberschreitend, trans-
national und interregional – bewährt.

(151)  Der EFRE leistet einen bedeutenden Beitrag zur 
Unterstützung der Europa2020-Kernziele Innovation und 
Forschung. Daher konzentriert sich seine Förderung mit 
rund 4,66 Mrd. Euro auf wichtige Felder der Innovation, 
Forschung und technologischen Entwicklung mit beson-
derem Potenzial für die regionale Wirtschaftsentwick-
lung. Ein weiterer Schwerpunkt des EFRE ist die Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und die 
Stärkung des Unternehmertums, insbesondere die Förde-
rung von KMUs. Schließlich leistet der EFRE auch einen 
Beitrag zur Unterstützung des Europa2020-Kernziels, die 
Emissionen zu reduzieren sowie erneuerbare Energien, 
Energie- und Ressourceneffizienz voranzubringen.

(152) Für die Umsetzung der Beschäftigungspolitischen 
Leitlinien werden alleine aus dem ESF OP des Bundes 
für die Leitlinie 7 rund 949 Mio. Euro, für die Leitlinie 8 
etwa 940 Mio. Euro, für Leitlinie 9 rund 167 Mio. Euro 
und für Leitlinie 10 rund 1,3 Mrd. Euro eingesetzt. Wich-
tige Beiträge leisten hier u.a. die Bundesprogramme zum 
Gründercoaching und für Alleinerziehende, die berufs-
bezogenen Sprachkurse für Personen mit Migrations-
hintergrund, die Programme weiter bilden (Sozialpartner-
richtlinie), rückenwind – Für die Beschäftigten in der 
Sozialwirtschaft, Bildungsprämie, IdA – Integration 
durch Austausch, Bürgerarbeit und weitere Bildungspro-
gramme und Maßnahmen zur sozialen Eingliederung.

(153) Die Europäische Strukturpolitik soll Entwick-
lungsunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten und Re-

gionen verringern und damit den wirtschaftlichen, sozia-
len und territorialen Zusammenhalt in der EU fördern. 
Die Strukturfonds sollen in der kommenden Förderperi-
ode 2014 bis 2020 als zentrales Instrument zur Errei-
chung der Ziele der europäischen Wachstums- und Be-
schäftigungsstrategie Europa 2020 beitragen und damit 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum un-
terstützen. Inhalt und Finanzrahmen der künftigen EU-
Strukturpolitik werden in den kommenden Monaten von 
den Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission und 
dem Europäischen Parlament verhandelt.10 Wichtige For-
derungen Deutschlands sind: 

– Alle Mitgliedstaaten und Regionen werden auch zu-
künftig gefördert.

– Faire und angemessene Übergangsregelungen (Sicher-
heitsnetz) für die aus der Höchstförderung der Struk-
turfonds (Ziel Konvergenz) ausscheidenden Regionen 
(darunter auch Ostdeutschland). 

– Den regionalen Bedürfnissen angepasste flexible För-
derstrategien.

– Spürbare Vereinfachung der Verwaltung der Struktur-
fondsmittel und Bürokratieabbau 

– Förderung noch stärker auf den Erhalt und Ausbau der 
Wettbewerbsfähigkeit ausrichten.

– Strengere Bedingungen für Mitgliedstaaten, die Pro-
bleme mit ihrer Wettbewerbsfähigkeit oder mit einem 
übermäßigen Defizit haben 

– Darüber hinausgehende Bedingungen für Fördermittel 
sind nur unter engen Voraussetzungen akzeptabel.

10 Die Länder verweisen auf die entsprechenden Stellungnahmen des 
Bundesrats insbesondere zu Bundesratsdrucksache 629/11. Die Bun-
desregierung verweist in diesem Zusammenhang auf ihre Stel-
lungnahme zum Mehrjährigen Finanzrahmen vom 4. Juli 2011 und 
auf ihre Anmerkungen zu den Legislativvorschlägen für die Kohä-
sionspolitik ab 2014 vom 11. Oktober 2011.
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